
Die nach langem politischen
Streit vorgelegten Gesetzent-
würfe zur Föderalismusreform
beinhalten die weitreichends-
ten Änderungen des Grund-
gesetzes seit dessen In-Kraft-
Treten. Die Kompetenzen von
Bund und Ländern neu abzu-
grenzen und die Gesetzgebung
zu entflechten, ist lange über-
fällig.

Der DGB hat die Arbeit der „Kom-
mission zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung“ von Anfang
an konstruktiv begleitet. Er will die
Erfolgsstory des Grundgesetzes fort-
schreiben. Es geht nicht um mehr
oder weniger Staat, sondern um ein
gutes staatliches Angebot in den
wichtigsten gesellschaftspolitischen
Zukunftsfeldern.

Aber es geht um noch mehr. Art.
20, Abs. 1 GG lautet: „Die Bundes-
republik Deutschland ist ein demo-
kratischer und sozialer Bundesstaat.“
Damit ist nicht nur die föderale Ord-
nung der Bundesrepublik umschrie-
ben, sondern es sind zugleich zwei
grundlegende Prinzipien und Ziele
staatlichen Handelns formuliert. Es
soll demokratisch und sozial sein.

Neue Gräben entstehen
Dieser Vorgabe unserer Verfas-

sung werden die jetzt vorgelegten
Vorschläge nicht gerecht. Mehr Wett-
bewerbsföderalismus, wie er sich bei
deren Umsetzung zwangsläufig ent-
wickeln würde, wird dem Anspruch,
ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat zu sein, nicht gerecht. In
Zukunft würde mehr denn je die Kas-
senlage eines Landes über die Be-
schäftigungsbedingungen und die
Qualität öffentlicher Dienstleistun-
gen für die Bürgerinnen und Bürger

entscheiden. Mit Chancengleichheit
hat dieses Verständnis von Födera-
lismus nichts mehr zu tun, sehr viel
aber mit Verdrängungswettbewerb
und neuen Gräben, die ohne Not
aufgerissen würden.

Und wenn nun die vorgelegte Re-
form der bundesstaatlichen Ordnung
nach der berüchtigten Basta-Metho-
de durch die Parlamente gepeitscht
werden soll, dann ist das höchst
fragwürdig. Es ist vollkommen unak-
zeptabel, wenn namhafte Vertreter
der großen Koalition ihr Vorschlags-
paket für unveränderlich erklären,
bevor es überhaupt in Bundestag
und Bundesrat beraten wurde.

Transparenz schaffen,
Handlungsfähigkeit sichern

Doch nicht nur dieses Verfahren,
gegen das sich massiver Widerstand
formiert hat, ist höchst fragwürdig.
Auch die Inhalte der Reform lassen
zu wünschen übrig. Es sei daran er-
innert, dass am Ende der „Mutter
aller Reformen“ ein Mehr an demo-
kratischer Transparenz und größere
Handlungsfähigkeit aller staatlichen
Ebenen stehen sollten. Die jetzt for-
mulierten Vorschläge werden dem
nicht gerecht. Das gilt für die vier
Themen Bildung, Dienstrecht, Um-
welt und Strafvollzug gleichermaßen.
Es ist fraglich, ob die Zahl der im
Bundesrat zustimmungspflichtigen
Gesetze – für viele offenbar die ein-
zige Messlatte für den Erfolg der Re-
form – tatsächlich geringer wird.

Gleichwertige Lebens-
verhältnisse für alle

Es gibt also weiterhin viel Arbeit
und einen großen Bedarf, sich einzu-
mischen. Gerade auf dem Zukunfts-
feld Bildung nehmen die staatlichen
Organe ihre Aufgaben nicht so wahr
wie es sein müsste. Hier behindert
der Föderalismus in seiner jetzigen
Form gutes staatliches Handeln. Im
Resultat ist die Bundesrepublik in der
Bildungspolitik auf einem Abstiegs-
platz gelandet. Wenn nun aber ein
Kooperationsverbot den Bund aus
der Bildungspolitik heraushalten soll,
kann das nicht besser werden. Mehr
Kooperation und weniger Kleinstaa-
terei ist das Gebot der Stunde.

Um es plastisch zu machen: Von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern wird ständig mehr Flexibilität
verlangt. Wer jedoch soll wirklich
ernsthaft über einen Orts- und Job-
wechsel nachdenken, wenn das schu-
lische Fortkommen seiner Kinder beim
Umzug von Bayern nach Berlin be-
hindert würde? Das ist eine Zumu-
tung für die Familien.

Eine Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung trägt ihren Na-
men nur zu Recht, wenn sie den Bür-
gerinnen und Bürgern nutzt. Wir leh-
nen Bestrebungen ab, die statt Ko-
operation und Einheit in Vielfalt einen
Unterbietungswettbewerb um die
niedrigsten Löhne und sozialen Stan-
dards bewirken wollen.

Von dieser Überzeugung ausge-
hend, wird sich der DGB mit Nach-
druck weiterhin für eine Reform der
bundesstaatlichen Ordnung einset-
zen, die gleichwertige Lebensverhält-
nisse für alle Menschen in Ost und
West schafft.
Michael Sommer, Vorsitzender des DGB
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Der DGB hat bereits im Oktober
2004 zur Föderalisierung des Dienst-
rechts Position bezogen. Er spricht
sich nach wie vor für den Erhalt der
bewährten Kompetenzstruktur aus.
In deren Rahmen sind längst weit-
gehende Öffnungen für Bund und
Länder möglich, die aber kaum ge-
nutzt werden. Bestes Beispiel dafür
ist die Einführung leistungsbezoge-
ner Bezahlungselemente im Zuge
der Dienstrechtsreform 1997. Nur
die wenigsten Länder haben von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
Leistungsstufen, -zulagen und -prä-

mien einzuführen, obwohl stets laut
mehr Leistungsanreize gefordert wor-
den waren.

Auch das in der Föderalismuskom-
mission diskutierte Modell eines so
genannten „Zugriffs-“ bzw. „Abwei-
chungsrechts“ lehnt der DGB ab.
Der Bund könnte danach zwar wei-
ter Dienstrecht auch für die Länder
erlassen, diese wären daran jedoch
nicht gebunden. Nach Auffassung
des DGB würde dies zu erheblicher
Rechtsunklarheit führen. Da die Län-
der wild entschlossen scheinen, die
Dienstrechtskompetenz dennoch an

sich zu ziehen, schlägt der DGB vor,
zumindest die Beamtenversorgung
bundeseinheitlich zu belassen.

Überzeugende Argumente für die
Föderalisierung haben bisher weder
Bund noch Länder vorgelegt. Vor
allem der Sorge vor einem unkon-
trollierten Besoldungswettlauf haben
sie bisher nichts entgegenzusetzen.
Aus den Reihen der Fachpolitiker und
hinter vorgehaltener Hand erhält der
DGB Zustimmung zu seinen Positio-
nen. Nur offen wagt niemand, den
Wort führenden Ministerpräsidenten
zu widersprechen.

Auch an der Ablehnung des er-
neut diskutierten Zugriffsmodells hält
der DGB fest. Zugriffsrechte finden
sich im Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen und des Bundesrates nur
dort, wo keine eindeutige Lösung
gefunden werden konnte. Sie sind
Ergebnis machtpolitischer Kompro-
misse. Verfassungsrechtsexperten
stehen dem Zugriffsmodell entschie-
den skeptisch gegenüber.

Zur Beibehaltung der heutigen
Rechtslage gibt es keine vernünftige
Alternative. Der DGB wird seine
grundsätzlich ablehnende Haltung
in das Gesetzgebungsverfahren ein-
bringen. Erste Gespräche mit Abge-
ordneten wurden bereits geführt.
Weitere werden folgen.

Die Gesetzgebungskompetenz
für Besoldung, Versorgung
und Laufbahnrecht muss bun-
deseinheitlich bleiben – ohne
wenn und aber. Das geltende
Recht lässt den Ländern Spiel-
räume für notwendige Refor-
men. Echte Reformen scheinen
die Länder aber nicht zu wol-
len. Ihnen geht es schlicht um
die Sanierung ihrer Haushalte
auf Kosten der Beschäftigten.
Die Fraktionsvorsitzenden von
CDU/CSU und SPD machen
Hoffnung: Änderungen am
Gesetzentwurf scheinen nicht
ausgeschlossen.

Besoldung und Versorgung sollen
künftig nicht mehr bundeseinheitlich,
sondern von Bund und Ländern je-
weils allein geregelt werden. Das
Gleiche gilt für die Grundzüge des
Laufbahnrechts. Es droht der Rück-
fall in einen Besoldungswettbewerb,
der mit der Vereinheitlichung zu Be-
ginn der 70er Jahre überwunden
schien. Die Forderung der Länder
nach der Gesetzgebungszuständig-

keit im Dienstrecht ist nicht zu Ende
gedacht, der Schaden unabsehbar.

Bei Weihnachtsgeld und Arbeits-
zeit haben die Länder vorgemacht,
was „Föderalismus“ aus ihrer Sicht
bedeutet: Kürzungen bei Besoldung
und Versorgung, Arbeitszeitverlänge-
rungen sowie Verschlechterungen
bei der Ausbildung. Es wäre falsch
zu glauben, die Konsolidierung der
Länderhaushalte könnte dauerhaft
zu Lasten des Personals erfolgen.
Während nämlich die Verantwortli-
chen in der Politik über „die Rückge-
winnung der Personalhoheit“ schwa-
dronieren, sagen uns Arbeitsmarkt-
experten ab 2015 einen Mangel an
Fachkräften voraus. Die Föderalisie-
rung des Dienstrechts würde sich

spätestens dann bitter rächen. Statt
erhoffter Einsparungen droht dann
nämlich ein Wettlauf um das beste
Personal, den die Länder gegenüber
der Privatwirtschaft nicht gewinnen
können.

Ihre Forderung, das Dienstrecht
der Beamtinnen und Beamten selbst
regeln zu können „wie jeder andere
Arbeitgeber auch“ geht fehl. Kein Ar-
beitgeber kann Arbeits- oder Renten-
recht setzen und niemand stellt de-
ren Bundeseinheitlichkeit in Frage.
Wollen sich die Länder allen Ernstes
als Bürokratiebeschaffer betätigen?
Nicht nur sind die neuen Systeme zu
entwickeln, sie müssen auch ausge-
führt werden. Für die Beamtin, die
aus Mecklenburg-Vorpommern nach
Hessen und dann nach Bayern geht,
die Versorgungsansprüche aus drei
Systemen zu errechnen, wird viel
Freude auslösen. Und es wird ein
Arbeitsbeschaffungsprogramm: Was
die Länder möglicherweise in der Be-
soldung und der Versorgung sparen,
zahlen sie für zusätzliches Personal
drauf. Weder die Wirtschafts- und
Sozialexperten noch die Bürgerinnen

und Bürger würden das gutheißen.
Die geplante Kompetenzübertra-

gung wäre deshalb ein schwerer Feh-
ler, der kurzfristig nicht wieder rück-
gängig zu machen wäre. Ist die Ver-
fassung erst einmal geändert, kann
eine Minderheit der Länder verhin-
dern, dass dieser Schritt zurückge-
nommen wird. Dafür genügen die
Stimmen der heutigen Scharfmacher
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Hessen und Niedersachsen. Für den
DGB ist deshalb wichtig, was die
Vorsitzenden der CDU/CSU- und der
SPD-Bundestagsfraktion am 10. März
vor dem Deutschen Bundestag erklärt
haben: Die Föderalismusreform sei
ein Gesetzgebungsverfahren, wie je-
des andere auch. Änderungen seien
grundsätzlich möglich. Wir nehmen
Volker Kauder und Peter Struck beim
Wort! Nicht nur, weil das Parlament
es sich selbst und seiner Bedeutung
schuldet, Entwürfe nicht ohne sach-
liche Prüfung zu schlucken. Das Parla-
ment trägt vielmehr die Verantwor-
tung, offenkundige Fehler zu vermei-
den. Die Föderalisierung des Dienst-
rechts wäre genau das: ein nicht
wiedergutzumachender Fehler.

Ingrid Sehrbrock
Mitglied des Geschäftsführenden 
DGB-Bundesvorstands
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Der Weg zum einheitlichen
Dienstrecht war seit 1949 vor-
gezeichnet. Aber erst Anfang
der 70er Jahre unternahmen
Bund und Länder die entschei-
denden Schritte zur Vereinheit-
lichung von Besoldung und
Versorgung. Die Länder konn-
ten dem Besoldungswettlauf
nicht mehr Herr werden und
traten ihre Gesetzgebungs-
befugnisse an den Bund ab.

Seit dem 1. Juli 1975 gilt in der
Bundesrepublik Deutschland ein ein-
heitliches Besoldungs- und Versor-
gungsrecht für die Beamtinnen und
Beamten des Bundes, der Länder und
der Gemeinden sowie der Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Bis
dahin war es ein langer Weg. Erst
nach unzähligen Reformen der Besol-
dungsgesetze und zwei Verfassungs-
änderungen gelang es Bund und Län-
dern, die Vereinheitlichung zu errei-
chen. Das Ergebnis war ein Erfolg
für die Länder: Der über 20 Jahre
andauernde Besoldungswettlauf
wurde gestoppt.

Streitpunkt Besoldung
Das Grundgesetz von 1949 ver-

lieh dem Bund nur das Recht, den
Ländern Rahmenvorschriften für das
öffentliche Dienstrecht zu machen.
Auf dieser Grundlage wurden sowohl
das Beamtenrechtsrahmengesetz mit
Regelungen zum Status- und Lauf-
bahnrecht sowie das Bundesperso-
nalvertretungsgesetz verabschiedet.
Von vornherein war umstritten, in
welchem Umfang auch die Besol-
dung geregelt werden dürfe. Durch
die Einführung von Bemessungs-
höchstgrenzen versuchte der Bund
1951, den Ländern zu untersagen,
ihre Beamtinnen und Beamten höher
zu besolden als die eigenen. Die Län-
der stimmten dem Gesetz im Bundes-
rat mehrheitlich zu.

Das hinderte das Land Nordrhein-
Westfalen nicht daran, das Verbot
zu umgehen. 1954 erhöhte es die
Beamtenbezüge um durchschnittlich
sieben, zum Teil sogar um bis zu 30
Prozent. Noch im selben Jahr stellte
das Bundesverfassungsgericht fest,
dass die bundeseinheitlichen Bemes-
sungshöchstgrenzen verfassungswid-
rig seien. Der Bund habe seine Ge-
setzgebungsbefugnis überschritten
(BVerfGE 4, 115). Mehrere Anläufe
in den 1950er und 60er Jahren, das
Grundgesetz zu ändern und die Bun-
deskompetenz zu erweitern, schei-
terten. In der Zwischenzeit versuch-
te der Bund, durch ein einheitliches
Besoldungsraster die Auswüchse in
den Ländern zu begrenzen. Die Rah-
menkompetenz genügte aber nicht,
um vor allem die umstrittene Lehrer-
besoldung befriedigend zu regeln.

Besoldungswettlauf
Erst 1969 gelang es, die Gesetz-

gebungsbefugnis des Bundes für die
Besoldung zu erweitern. Die Rahmen-
kompetenz im Grundgesetz wurde
um die Ermächtigung ergänzt, auch
bundeseinheitliche „Maßstäbe für
den Aufbau und die Bemessung der
Besoldung einschließlich der Bewer-
tung der Ämter sowie Mindest- und
Höchstbeträge in Ländern und Ge-
meinden“ zuzulassen. Diese Mög-
lichkeiten wurden in der Folge jedoch
nur unzureichend ausgenutzt. Das
Ergebnis war ein fortschreitender Be-
soldungswettlauf, der vom Lehrerbe-
reich auf andere Beamtengruppen
übergriff. Weitere Reformen der Be-
soldungsgesetze wurden deshalb gar
nicht mehr in Angriff genommen.

Vereinheitlichung von
Besoldung und Versorgung

Schließlich führten die Erfahrun-
gen der 50er und 60er Jahre doch
zu der Einsicht, dass nur die volle
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes

für Besoldung und Versorgung dem
Wildwuchs an Zulagen, Sonderzah-
lungen, Zwischenrufen u. Ä. ein Ende
bereiten könne. Dazu musste das
Grundgesetz erneut geändert werden.
Am 20. März 1971 trat die Neuord-
nung der Dienstrechtskompetenzen
im Grundgesetz in Kraft. Statt der
unsicheren Rahmenkompetenz kann
der Bund seitdem Besoldung und
Versorgung im Wege der konkurrie-
renden Gesetzgebung (vgl. S. 4)
gestalten:

Auf dieser Grundlage konnte die
Geltung des neu gestalteten Bundes-
besoldungsgesetzes und weiterer Ge-
setze zur Jahresmitte 1975 auf alle
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen
und Richter in Bund, Ländern und
Gemeinden ausgeweitet werden.
DGB und Gewerkschaften hatten
diesen Reformprozess offen, aber
auch kritisch begleitet. Für sie war
entscheidend, dass die Vereinheit-
lichung nicht auf dem untersten Ni-
veau erfolgt. Das Ergebnis ist aus
gewerkschaftlicher Sicht bis heute
ein tragfähiger Kompromiss zwischen
länderspezifischen und gesamtstaat-
lichen Interessen. Damit war die Vor-
aussetzung für eine gleichförmige
Entwicklung des Beamtenrechts und
des Tarifrechts im öffentlichen Dienst
geschaffen.

Es waren vor allem die Länder,
die die Vereinheitlichung wollten, weil
sie den Wettbewerb um die höchste

Besoldung nicht mehr kontrollieren
konnten. Trotz der weitgehenden Ver-
einheitlichung blieben Spielräume der
Landesgesetzgeber, die seit Mitte der
90er Jahre noch erweitert wurden.

Von vornherein blieben Teile der Leh-
rerbesoldung Ländersache. Auch über
das Laufbahnrecht kann die Besol-
dung gesteuert werden. Die Gestal-
tung der Laufbahnen erlaubt es, er-
heblichen Einfluss auf die erreichba-
ren Besoldungsämter zu nehmen. So
haben Hessen, Niedersachsen und
Nordrhein-Westfalen die so genann-
te zweigeteilte Laufbahn im Polizei-
dienst eingeführt, durch die die Ein-
gangsbesoldung im Polizeivollzugs-
dienst auf A 9 angehoben wurde.

Länder gegen Besoldungs-
bandbreiten

Weitgehende Öffnungen, z. B.
durch so genannte Besoldungsband-
breiten, wurden bisher von den Län-
dern vehement abgelehnt:

„Durch die Übertragung der
Entscheidungskompetenz (…) auf
die einzelnen Dienstherrn ist die
Einheitlichkeit der Besoldung im
Bundesgebiet und sogar innerhalb
der einzelnen Länder nicht mehr
gewährleistet. Es wird die Gefahr
gesehen, dass sich aufgrund der
unterschiedlichen finanziellen Rah-
menbedingungen die Einstellungs-
und Beförderungspraktiken der
Dienstherrn auseinander entwi-
ckeln werden. Eine solche Situa-
tion ist zu vermeiden.“
Stellungnahme des Bundesrates zum Besoldungs-
strukturgesetz vom 9. März 2001, Drucksache
51/01 (Beschluss)

Die Vereinheitlichung von Besoldung und Versorgung war eine Erfolgsgeschichte

Der Weg zur Bundeseinheitlichkeit

Auf der Grundlage von Art. 74a GG
erlassene bundeseinheitliche Gesetze
und Verordnungen:

Bundesbesoldungsgesetz

Beamtenversorgungsgesetz

Sonderzuwendungsgesetz*

Bundesurlaubsgeldgesetz*

Mehrarbeitsvergütungsverordnung

Altersteilzeitzuschlagsverordnung

u. a.

* 2003/2004 durch Sonderzahlungsgesetze des
Bundes und der Länder abgelöst

„Die konkurrierende
Gesetzgebung erstreckt 

sich ferner auf die Besoldung
und Versorgung der Ange-
hörigen des öffentlichen

Dienstes, die in einem 
öffentlich-rechtlichen 

Dienst- und Treueverhältnis
stehen (…)“

Art. 74a Abs. 1 Grundgesetz

Zitat
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rechtsgefüge haben. Der Bund verlöre
die Möglichkeit, Besoldung, Versor-
gung und das Recht der Personal-
vertretungen einheitlich unter Beteili-
gung der Länder zu regeln. Das heißt:
Der Bund darf z. B. keine einheitli-
chen Regelungen mehr über
; Besoldungstabellen,
; Besoldungsämter (z. B. „A 10“),
; Zulagen-, Zuschlags- und Ver-
gütungsregelungen,

; Beförderungen,
; Versorgungsbezüge,
; Versorgungssätze,
; Anrechnungszeiten,
; Laufbahnvoraussetzungen und 
-zugang
erlassen (s. auch S. 13f.). Damit ent-
fallen die Kernbestandteile dessen,
was das einheitliche Dienstrecht
ausgemacht hat. Der Gesetzentwurf
zur Föderalismusreform setzt darüber

Ob Bund oder Länder Geset-
ze erlassen dürfen, regelt die
Kompetenzordnung des
Grundgesetzes. Die Artikel
73, 74a und 75 übertragen
die Gesetzgebungsbefugnis
für das öffentliche Dienst-
recht heute weitgehend dem
Bund. Die Länder werden über
den Bundesrat an der Gesetz-
gebung beteiligt. Das soll sich
mit der Föderalismusreform
grundlegend ändern. Künftig
sollen Bund und Länder je-
weils für ihre Beamtinnen,
Beamten, Richterinnen und
Richter eigenständig Rege-
lungen treffen dürfen.

Das öffentliche Dienstrecht ist
heute von großer Einheitlichkeit ge-
prägt. Grundlage dafür ist die Kom-
petenzordnung des Grundgesetzes,
also die Regelungen, die bestimmen,
ob der Bund oder die Länder Dienst-
rechtsgesetze erlassen dürfen oder
nicht. Diese Regelungen sollen im
Zuge der Föderalismusreform grund-
legend neu gestaltet werden.

Die Kompetenzordnung erlaubt
dem Bund heute,
; die Besoldung und Versorgung
der Beamtinnen und Beamten des
Bundes, der Länder, der Gemeinden
und sonstigen Körperschaften des
öffentlichen Rechts zu gestalten
(Art. 74a GG),
; den Rahmen für das Status- und
Laufbahnrecht für die Beamtinnen
und Beamten der Länder und Ge-
meinden festzulegen (Art. 75 Abs. 1
Nr. 1 GG) sowie
; das vollständige Status- und
Laufbahnrecht für die Beamtinnen
und Beamten des Bundes zu regeln
(Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG).
; Für die Richterinnen und Richter
in Bund und Ländern gelten entspre-
chende Kompetenzen.

Auf dieser Grundlage wurde eine
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Dienstrechtskompetenzen im Grundgesetz

derzeit gültig: geplante Änderung:

Artikel 73 Abs. 1 Nr. 8
Recht der Beamtinnen und Beamten des unverändert
Bundes

Art. 74a
Besoldung und Versorgung der Landes- wird aufgehoben
beamtinnen und -beamten

Art. 75 Abs. 1 Nr. 1
Rahmenkompetenz für das allgemeine wird aufgehoben
Dienstrecht der Landesbeamtinnen und 
-beamten (Statusrechte, Laufbahnrecht 
usw.)

---- neu eingefügt: Art. 74 Abs. 1 Nr. 27
Statusrechte und -pflichten der Beam
tinnen und Beamten in Ländern, Gemein
den und sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften ohne Besoldung, Versor
gung und Laufbahnrecht

---- geändert: Art. 125a Abs. 1
Übergangsvorschrift: Dienstrechtsgesetze
gelten fort, durch Landesrecht kann 
davon abgewichen werden.

Folgende Änderungen sind geplant:Reihe bundeseinheitlicher Gesetze
beschlossen (s. Kasten, S. 3). Dazu
kommen das Beamtenrechtsrahmen-
gesetz und das Bundespersonalver-
tretungsgesetz. Über den Bundesrat
sind die Länder in die Gesetzgebung
des Bundes  eingebunden. Ohne ihre
Zustimmung kann der Bund keine be-
soldungs-, versorgungs- oder sons-
tigen beamtenrechtlichen Regelun-
gen erlassen, die auch in Ländern
und Kommunen gelten sollen. Es ist
ausgesprochen selten vorgekommen,
dass Bund und Länder sich nicht
einigen konnten. Fast immer wurde
eine Einigung erzielt.

Soweit der Bund einen Bereich
nicht geregelt oder den Ländern eine
Öffnungsklausel zugebilligt hat,
können die Landesgesetzgeber das
Dienstrecht nach Maßgabe der bun-
desrechtlichen Vorschriften ergänzen
und konkretisieren. Sie haben dazu
u. a. Landesbeamtengesetze erlassen.

Künftig sollen diese verfassungs-
rechtlichen Grundlagen und alle da-
rauf beruhenden Gesetze wegfallen.
Einzig die Statusrechte und -pflichten
der Beamtinnen und Beamten in Län-
dern und Gemeinden sollen in einem
Gesetz einheitlich bestimmt werden.
Eine entsprechende Grundgesetzän-
derung ist beabsichtigt. Dazu sind in
Bundestag und Bundesrat Zwei-Drit-
tel-Mehrheiten notwendig.

Die Änderungen würden gravie-
rende Auswirkungen auf das Dienst-

Foto: Bundesrat

Foto: Deutscher Bundestag



hinaus der verbleibenden Möglich-
keit des Bundes, die Statusrechte und
-pflichten der Landes- und Kommu-
nalbeamtinnen und -beamten zu be-
stimmen, enge Grenzen.

Statusrechte und -pflichten sind
danach:
; Wesen, Voraussetzungen, Rechts-
form der Begründung, Arten, Dauer
sowie Nichtigkeits- und Rücknahme-
gründe des Dienstverhältnisses,
; Abordnungen und Versetzungen
der Beamten zwischen den Ländern
und zwischen Bund und Ländern oder
entsprechende Veränderungen des
Richterdienstverhältnisses,
; Voraussetzungen und Formen der
Beendigung des Dienstverhältnisses
(vor allem Tod, Entlassung, Verlust der
Beamten- und Richterrechte, Entfer-
nung aus dem Dienst nach dem Dis-
ziplinarrecht),
; statusprägende Pflichten und
Folgen der Nichterfüllung,
; wesentliche Rechte,
; Bestimmung der Dienstherren-
fähigkeit,
; Spannungs- und Verteidigungs-
fall und

; Verwendungen im Ausland.
Weitergehende Regelungen für

Länder und Kommunen wären dem
Bund ausdrücklich verboten.

Das alte Recht bleibt nach In-
Kraft-Treten der Föderalismusreform
zunächst bestehen und gilt als Bun-
desrecht fort. Die Länder können da-
von jederzeit abweichen. Wie schnell
das Dienstrechtsgefüge auseinander
bricht, hängt deshalb davon ab, wann
Bund und Länder mit den Änderun-
gen beginnen. Bundesinnenminister
Schäuble hat bereits öffentlich für den
Herbst 2006, nach In-Kraft-Treten der
Grundgesetzänderung, eine erste Re-
form des Besoldungsrechts angekün-
digt. Diese Dienstrechtsreform würde
dann schon nicht mehr für die Be-
amtinnen und Beamten der Länder
und Kommunen gelten. Der Zerfall
des Dienstrechts käme weit schnel-
ler, als alle Experten vermutet haben.
Das wäre das Ende des einheitlichen
Dienstrechts, 30 Jahre nach seiner
erfolgreichen Einführung.

Das Ergebnis können 17 unter-
schiedliche Dienstrechtssysteme sein.
Mit dem Wegfall der verfassungs-

rechtlichen Grundlagen im Grundge-
setz ließe sich der heutige Zustand
nicht ohne Verfassungsänderung wie-
derherstellen. Dazu wäre wiederum
eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundes-

tag und Bundesrat erforderlich. Das
bedeutet umgekehrt, dass eine Min-
derheit der Länder die Rückkehr zum
einheitlichen Dienstrecht verhindern
kann.
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Gesetzgebung zum Dienstrecht

Geltende Regelung (Beispiele):

Bund erlässt Dienstrechtsgesetze für Bund Bundesbesoldungsgesetz
und Länder: Beamtenversorgungsgesetz

Beamtenrechtsrahmengesetz
Bundespersonalvertretungsgesetz

Länder stimmen im Bundesrat zu.

Bund erlässt Dienstrechtsgesetze nur für Bundesbeamtengesetz
seine Beamtinnen und Beamten: Bundessonderzahlungsgesetz

Bundesreisekostengesetz
Bundesumzugskostengesetz

Länder erlassen Dienstrechtsgesetze nur Landesbeamtengesetze
für ihre Beamtinnen und Beamten und die Landespersonalvertretungsgesetze
der Gemeinden im Rahmen der Vorgaben 
des Bundes:

Geplante Regelung (Beispiele):

Bund erlässt Statusgesetz für Beamtinnen Beamtenstatusgesetz
und Beamte der Länder und Kommunen:
Länder stimmen im Bundesrat zu.

Bund erlässt Dienstrechtsgesetze nur für Bundesbeamtengesetz 
seine Beamtinnen und Beamten: Besoldungsgesetz des Bundes

Versorgungsgesetz des Bundes
Personalvertretungsgesetz des Bundes

Länder erlassen Dienstrechtsgesetze nur Landesbeamtengesetze
für ihre Beamtinnen und Beamten und die Landesbesoldungsgesetze
der Gemeinden ohne jegliche Vorgaben Landesversorgungsgesetze
durch den Bund: Landespersonalvertretungsgesetze

Die große Koalition im Bund
hat sich auf den Entwurf einer
Föderalismusreform verstän-
digt. Grundlage des aktuellen
Gesetzentwurfs sind aber Vor-
schläge der 2004 gescheiter-
ten Föderalismuskommission
von Bund und Ländern. Das
Dienstrecht war dabei nicht
unumstritten.

Der Auftrag der Föderalismuskom-
mission lautete, die Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund und Ländern
neu zu bestimmen. Das bis heute
bundeseinheitliche öffentliche Dienst-
recht stand dabei ganz oben auf der
Wunschliste der Länder. Unumstrit-
ten war die Kompetenzverlagerung

jedoch keineswegs. Es wurden fünf
verschiedene Modelle diskutiert. Am
Ende erzielte das „eingeschränkte
Trennmodell“ eine knappe Mehrheit.
Der Bund solle demnach noch für
grundlegende Statusrechte und 
-pflichten, aber nicht mehr für Besol-
dung und Versorgung zuständig sein.

Das Problem eines Besoldungs-
und Versorgungswettbewerbs war
allen Beteiligten bewusst und auch,
dass es den Ländern vorrangig um
Einsparungen in den Landeshaushal-
ten ging. Der FDP-Abgeordnete Funke
stellte fest, es bestehe ein Bedarf für
bundeseinheitliche Regelungen auch
über Statusfragen hinaus und ergänz-
te, eine Reform des Beamtenrechts
unter fiskalischen Gesichtspunkten

sei nicht der richtige Ansatz. Kritik
am Besoldungsföderalismus kam
auch aus den Ländern. Ein Vertreter
Mecklenburg-Vorpommerns kritisier-
te, ein bundesweites Gefälle in den
Bereichen Besoldung und Versorgung
dürfe nicht entstehen. Dadurch wer-
de die Schwierigkeit insbesondere der
östlichen Länder, neues Personal zu
gewinnen, verschärft.

Der CDU/CSU-Abgeordnete Rött-
gen setzte sich dagegen klar für die
Föderalisierung des Dienstrechts ein.
Es sei eine ureigene Aufgabe der Län-
der, das Recht ihrer Staatsdiener selbst
zu regeln und es nicht zentral ande-
ren zu überlassen. Wenig Angst vor
Wettbewerb und Bürokratieaufbau
scheint auch der Sachverständige und

ehemalige Bundesverteidigungsminis-
ter Rupert Scholz gehabt zu haben.
Die Vereinheitlichung in den 70er
Jahren sei ein Fehler gewesen, der
nun erkannt und repariert werde, so
Scholz in der Föderalismuskommis-
sion. Die Föderalisierung bedeute,
dass plötzlich und automatisch unter-
schiedliche Regelungen entstünden,
die zu mehr Offenheit, Vergleichs-
möglichkeiten und Wettbewerb führ-
ten. Dafür habe bisher der Mut ge-
fehlt.

Unter dem Druck einer Mehrheit
der Länder einigte sich die Kommis-
sion schließlich auf das eingeschränk-
te Trennmodell, das jetzt auch dem
Gesetzentwurf von Bundestag und
Bundesrat zugrunde liegt.

Breites Meinungsspektrum in der Föderalismuskommission – knappe Mehrheit für „eingeschränktes Trennmodell“

Kompetenzverlagerung war nicht unumstritten

http://www.beamten-informationen.de
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Nicht nur die Gesetzgebungs-
kompetenzen sollen geändert,
auch die Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums selbst sol-
len flexibilisiert werden. Art.
33 Abs. 5 GG wird um einen
Auftrag an den Gesetzgeber
ergänzt. Das Berufsbeamten-
tum soll künftig nicht nur
gesetzlich geregelt, sondern
auch „fortentwickelt“ wer-
den. Die Politik erhofft sich
davon größere Gestaltungs-
spielräume. Darüber entschei-
den müssen am Ende die Ge-
richte.

Zu heftigen Diskussionen kam es
in der Juli-Sitzung 2004 der Födera-
lismuskommission, als die Verhand-
lungsführer der Projektgruppe Innen-
politik ihre Vorstellungen zur Zukunft
des Dienstrechts präsentierten. Der
damalige sächsische Staatsminister
der Justiz und heutige Kanzleramts-
chef Thomas de Maizière (CDU) und
der innenpolitische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion Dieter Wiefels-
pütz erklärten einhellig, es müsse
nicht nur über eine Verlagerung der
Kompetenzen, sondern auch über
eine „behutsame Änderung“ der her-
gebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums nachgedacht werden,
um „zusätzliche Reformpotentiale“
für die kommenden Jahre nutzbar
zu machen. Gegen diesen Vorschlag
regte sich erheblicher Widerstand
aus den Reihen der Politik und der
wissenschaftlichen Sachverständigen.

Bundesverfassungsgericht
sieht Gestaltungsspielraum

Hintergrund sind die so genann-
ten „hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums“. Art. 33 Abs. 5
GG bestimmt, dass das Berufsbeam-
tentum „unter Berücksichtigung“
dieser Grundsätze zu regeln sei. Ihre
konkrete Ausgestaltung haben die

Grundsätze vor allem durch das Bun-
desverfassungsgericht erhalten. Da-
bei handelt es sich nach ständiger
Rechtsprechung um „den Kernbe-
stand von Strukturprinzipien, die all-
gemein oder doch überwiegend wäh-
rend eines längeren, Tradition bilden-
den Zeitraums, mindestens unter der
Reichsverfassung von Weimar, als ver-
bindlich anerkannt waren.“ Anders
als zur Weimarer Zeit habe das
Grundgesetz jedoch keineswegs alle

einem Beamten einmal vom Gesetz-
geber verliehenen Rechte unter Ver-
fassungsschutz stellen wollen. Die
Grundsätze seien ferner nur zu „be-
rücksichtigen“ und nicht zu „beach-
ten“. Das Bundesverfassungsgericht
betont deshalb immer wieder den
großen Gestaltungsspielraum des
Gesetzgebers.

Gestaltungsfreiheiten nutzen
Für einen Teil der Sachverständi-

gen stand fest, dass dieses Thema
mit dem Auftrag der Föderalismus-
kommission nichts zu tun habe. Der
Staatsrechtslehrer Ferdinand Kirch-
hof erklärte, das Thema sei kein fö-
deratives. Man versuche in einem
Schnellschuss, einen Mitnahmeeffekt
zu erzielen. Das Motiv seien die Kos-
ten für die Alterssicherung der Beam-
tinnen und Beamten. Um dieses
Problem zu bewältigen, bedürfe es
aber keiner Grundgesetzänderung,
das geltende Recht reiche dafür aus.
Man solle Art. 33 Abs. 5 GG nicht
zu einer „Angstgestalt“ aufbauen.
Unterstützung erhielt Kirchhof von
seinem Professorenkollegen, dem

ehemaligen Bundesverteidigungsmi-
nister Rupert Scholz. Der kritisierte,
Bund und Länder hätten über Jahr-
zehnte nicht den Mut gehabt, das
Beamtenrecht wirklich weiterzuent-
wickeln. Um den Kernbereich der
Grundsätze herum gebe es erhebli-
che Gestaltungsspielräume. Unter-
stützt wurden sie vom CDU-Abge-
ordneten Thomas Strobl, der wie
Scholz erklärte, das Problem sei
nicht das starre Recht, sondern der
fehlende Mut des Gesetzgebers.

Gesetzesänderungen beein-
flussen Rechtsprechung

Letztlich einigte sich die Födera-
lismuskommission auf folgende Va-
riante: Das Berufsbeamtentum sei
nicht mehr nur unter Berücksichti-
gung der hergebrachten Grundsätze
des Berufsbeamtentums zu regeln,
sondern auch „fortzuentwickeln“.
Diese Formulierung wurde im Koali-
tionsvertrag fortgeschrieben und fin-
det sich jetzt im Gesetzentwurf von
Bundestag und Bundesrat wieder.
Das Ziel von Bund und Ländern sind
massive Eingriffe in Besoldung und
Versorgung. Sie hoffen, dass die her-
gebrachten Grundsätze erst langsam,
dann aber immer stetiger ausgehöhlt
werden können, um schließlich ganz
an Bedeutung zu verlieren. Was
„amtsangemessene“ Besoldung
und Versorgung heißt, soll einseitig
durch die Dienstherrn geregelt und
durch die Rechtsprechung nicht mehr
überprüfbar sein.

Was die geplante Formulierung
hergibt, ist fraglich. Der Auftrag „fort-
zuentwickeln“ bezieht sich nicht ein-
deutig auf die hergebrachten Grund-
sätze, sondern auch auf das Berufs-
beamtentum insgesamt. Was diese
Ergänzung für die Entwicklung des
Berufsbeamtentums bedeuten wird,
wird einmal mehr das Bundesver-
fassungsgericht entscheiden. Des-
halb geht der Kompromiss manchen

nicht weit genug. Berlins Regierender
Bürgermeister Wowereit bedauerte
vor dem Bundesrat, sich mit seinen
weitergehenden Vorschlägen nicht
durchgesetzt zu haben.

Funktionsfähigkeit sicherstellen
Ginge es nach dem Willen der Po-

litik, würde als erstes die Kinderali-
mentation wegfallen bzw. neu be-
stimmt. Die erhöhten Zuschläge für
das dritte und alle weiteren Kinder
stören Bund und Länder seit länge-
rem erheblich, zumal sie die meis-
ten Klagen der vergangenen Jahre
verloren haben. Allerdings ist nicht
davon auszugehen, dass die Gerich-
te den Zielen der Politik einfach un-
kritisch folgen. In Rechtsprechung
und Rechtswissenschaft wird es zu-
nächst eine ausführliche Debatte
darüber geben, was „fortzuentwi-
ckeln“ überhaupt bedeuten soll. Mög-
lich ist, dass man sich stärker an den
Anforderungen der Zukunft orientie-
ren wird statt sich auf überkomme-
ne Grundsätze zurückzuziehen. Das
versetzt die Gerichte aber in die
schwierige Situation, notfalls prüfen
zu müssen, welches Recht ein funk-

tionsfähiger öffentlicher Dienst in
der Zukunft brauchen wird. Mögli-
cherweise werden die Gerichte des-
halb das wiederholen, was sie be-
reits in der Vergangenheit immer
deutlich gesagt haben: Der Gesetz-
geber hat bei der Ausgestaltung des
Dienstrechts einen großen Spielraum.

Sonderausgabe INFORMATIONENfür Beamtinnen und Beamte

Über die Spielräume des Gesetzgebers, das Dienstrecht auszugestalten, besteht Uneinigkeit

Berufsbeamtentum soll „fortentwickelt“ werden

„Art. 33 Abs. 5 GG wahrt 
den Rechtsstaat und sichert
die Organisationsstruktur 

der Verwaltung.“

Rainer Funke (FDP)

Zitat

„Es erscheint nach wie 
vor nicht nachvollziehbar,
warum Art. 33 Abs. 5 GG
nicht in Gänze gestrichen

werden kann. Dadurch 
würde nicht das Beamten-

tum infrage gestellt.“

Klaus Wowereit (SPD)

Zitat



Wenn die Föderalismusreform,
wie von der Bundesregierung
und zahlreichen Ländern ge-
plant, durchgesetzt wird, dann
werden künftig die Länder
und der Bund jeweils für ihre
Beamtinnen und Beamten
selbst zuständig sein, wenn
es um Besoldung, Versorgung
und Laufbahn geht. Wenn Be-
amtinnen und Beamte in den
Ländern unterschiedlich be-
zahlt werden, nützt das vor
allem der jeweiligen Landes-
regierung. Für die Beschäftig-
ten und für die Bürgerinnen
und Bürger drohen Nachteile.

Wohin steuert das Dienstrecht?
Bei der Beantwortung dieser Frage,
geht es um die berufliche Zukunft
der Beamtinnen und Beamten. Aber
es geht auch um die Qualität öffent-
licher Dienstleistungen für die Bürge-
rinnen und Bürger und für die Wirt-
schaft.

Die Folgen einer Verlagerung der
Zuständigkeiten beim Besoldungs-,
Laufbahn- und Versorgungsrecht
wären:
; Die Möglichkeit, dass Bund und
Länder jeweils eigenständig über die
Höhe der Sonderzahlungen entschei-
den, hat bereits in der jüngeren Ver-
gangenheit zu Kürzungen und Strei-
chungen geführt. Das droht nun auch
beim Grundgehalt und bei der Ver-
sorgung.
; Das gegenseitige Ausspielen
durch die Dienstherrn würde weiter
verschärft. Schon heute werden die
jeweils schlechtesten Regelungen da-
zu genutzt, Druck auf den eigenen
Bereich auszuüben – auch gegen-
über Tarifbeschäftigten.
; Bürokratie würde auf- statt ab-
gebaut. Bis zu 17 unterschiedliche
Bezahlungs- und Versorgungsrege-
lungen wären möglich. Beim Lauf-
bahnrecht würde zukünftig völlige

Unübersichtlichkeit herrschen.
; Besoldungs- und Versorgungs-
politik würden nach Kassenlage dik-
tiert. Die Höhe von Besoldung und
Versorgung hinge dann von der je-
weiligen Finanzsituation des Landes
ab. Im Rahmen des Finanzausgleichs
wären Spannungen zwischen den
Ländern zu erwarten.
; Flexibilität und Mobilität würden
– insbesondere beim länderübergrei-
fenden Personaleinsatz – erschwert.
; Qualifizierte Leute würden von
den reicheren Ländern abgeworben.
; Umfang und Qualität öffentlicher
Dienstleistungen würden sich ver-
schlechtern. Einheitliche Lebensver-
hältnisse im Bundesstaat würden in
Frage gestellt. Beispielsweise könn-
ten sich die Bildungschancen der Kin-
der weiter auseinander entwickeln.
; Gerechtigkeit bei der Rente –
Ungerechtigkeit bei der Versorgung:
Die Versorgung der Beamtinnen und
Beamten könnte trotz gleichen Amts
und Dienstalters in Zukunft unter-
schiedlich ausfallen.
; Die Verlagerung der Zuständigkeit
im Dienstrecht könnte zum Modell
werden für Arbeitsrecht und Rente.

Bundesministerium des Innern,
ver.di und dbb hatten sich in der ver-
gangenen Legislaturperiode darauf
verständigt, das Dienstrecht weiter-
zuentwickeln. Die beamtenrechtlichen
Strukturen würden im Grundsatz bun-
deseinheitlich bleiben. Die Länder er-
hielten dort mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten, wo es für die konkrete Auf-
gabenerledigung – beispielsweise
im Laufbahn- oder Nebentätigkeits-

recht – erforderlich ist.
ver.di will einen Beitrag dazu leis-

ten, das Engagement und die Kompe-
tenzen der Beschäftigten zu fördern.
Denn motivierte Beschäftigte sind
der Garant dafür, dass öffentliche
Aufgaben bürgerorientiert, in guter
Qualität und wirtschaftlich erfüllt
werden.

Der aus Gesprächen zwischen
dem Bundesministerium des Innern
und ver.di hervorgegangene Gesetz-
entwurf zur Strukturreform im Dienst-
recht wäre die richtige Strategie für

eine Modernisierung des öffentlichen
Dienstes.

ver.di hat Bundestag und Bundes-
rat aufgefordert, die Bundeseinheit-
lichkeit von Besoldung, Versorgung
und Laufbahn zu erhalten und die
geplante Strukturreform im Dienst-
recht zu unterstützen.

ver.di möchte leistungsstarke
öffentliche Dienstleistungen. Hierfür
wäre eine bundeseinheitliche Dienst-
rechtsreform mit Perspektive für die
Bürgerinnen und Bürger und die Be-
schäftigten die richtige Grundlage.
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Die geplante Föderalismusreform wird sich umfassend und weitreichend auswirken

Unser Ziel lautet: Einheit in Vielfalt
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Die geplante
Föderalisie-
rung des
Dienstrechts
geht alle an.

Auch die Beamtinnen und Beamten des Bundes bei Post,
Postbank und Telekom sind betroffen

Die Beamtinnen und Beamten bei Deutsche Post, Deutsche Postbank
und Deutsche Telekom sind Bundesbeamte mit allen Rechten und Pflichten.
Dienstrechtliche Regelungen beim Bund, zum Beispiel zur Besoldung und
Versorgung, wirken sich unmittelbar aus. Das Postpersonalrecht ermöglicht
spezielle Regelungen lediglich bei der Arbeitszeit, bei Leistungsbezahlung
und im Laufbahnrecht.

ver.di ist es gelungen, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit zu ver-
hindern und Sonderzahlungen bei Post und Postbank in vollem Umfang
zu erhalten. Diese positiven Regelungen sollen beibehalten werden.

ver.di will auch, dass es bei den verfassungsrechtlichen Grundlagen
zur Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten bei den Postnachfolge-
unternehmen bleibt.
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Gebietskörperschaften Durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Beamten

Bund 41, außer schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte und
solche, die für Kinder unter 12 Jahren Kindergeld erhalten
oder Angehörige pflegen (seit 1.3.2006)

Baden-Württemberg 41 (seit 1.9.2003)

Bayern 40-421) (seit 1.9.2004)

Berlin 40 (seit 1.8.2003) nach erst Anfang Januar 2003 
erfolgter Erhöhung von 40 auf 42 Stunden

Brandenburg 40

Bremen 40

Hamburg 40

Hessen 40-421) (seit 1.1.2004)

Mecklenburg-Vorpommern 40

Niedersachsen 40

Nordrhein-Westfalen 39-412) (seit 1.1.2004)

Rheinland-Pfalz 40

Saarland 40

Sachsen 40

Sachsen-Anhalt 40

Schleswig-Holstein 40 (41 ab 1.8.2006)

Thüringen 42, außer Beamtinnen und Beamte mit Kindern 
(seit 1.8.2005)

Gemeinden 39-423)
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Wettlauf nach unten
Seit 2003 können Bund und Länder Weihnachts- und Urlaubsgeld jeweils

selbst regeln. Seitdem haben sich die Sonderzahlungen in Bund und Ländern
für Beamtinnen und Beamten in der gleichen Besoldungsgruppe sehr unter-
schiedlich entwickelt. Die Grafik eröffnet einen Ausblick auf die Folgen wei-
terer Kompetenzverlagerungen.

Weihnachtsgeld nach Bundes-/Landesregelung1) Bes.Gr. A 102) 

Falsches Signal für den Arbeitsmarkt
Zwischen 1998 und 2004 ist das Beschäftigungsvolumen in Bund, Ländern

und Gemeinden erheblich gesunken. Während der Rückgang der auf Vollzeit-
stellen umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse bei den Beamtinnen und
Beamten mit 2,7 Prozent noch vergleichsweise moderat ausgefallen ist, be-
trug er im Angestelltenbereich rund ein Fünftel. Das Beschäftigungsvolumen
bei den Arbeiterinnen und Arbeitern ist sogar um rund 29 Prozent gesunken.

Entwicklung der Beschäftigten1) bei Bund, Ländern und
Gemeinden (Vollzeitäquivalente2))

1) Länder einschl. Kommunen
2) Stufe 6 (32 J.), unverheiratet, ohne Kinder
3) monatliche Auszahlungsweise, zusammengerechneter Betrag
4) Planung ab 2006
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Wettlauf nach oben
Nach einer Phase arbeitszeitpolitischer Innovationen haben Bund und

Länder die arbeitszeitpolitische Trendwende eingeläutet. Seit Mitte der 1990er
Jahre drehen die Gesetz- und Verordnungsgeber im Beamtenbereich an der
Arbeitszeitschraube. Sie nutzen die einseitige Regelungsmacht im Beamten-
recht aus, um die Wochenarbeitszeiten zu erhöhen. Die öffentlichen Arbeit-
geber beschränken sich hierbei auf zwei Argumente: Entweder werden die
Arbeitszeitverlängerungen mit der – im Übrigen von den politischen Entschei-
dungsträgern zu verantwortenden – Misere der öffentlichen Haushalte be-
gründet. Oder sie behaupten, es werde nur nachvollzogen, was andere längst
vorgemacht hätten. Statt wie bisher – in bewährter Tradition – das Tarifer-
gebnis auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen, sollen die einseitig
verordneten Arbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten auch auf den Tarif-
bereich angewendet werden. Die Strategie ist unverkennbar: Da Bund und
Länder die Arbeitszeiten ihrer Beamtinnen und Beamten innerhalb eines ge-
wissen Rahmens selbst regeln können, befinden sich die öffentlichen Arbeit-
geber seit geraumer Zeit – untereinander und zwischen den Beschäftigten-
gruppen – in einem arbeitszeitpolitischen Wettlauf nach oben.

Wochenarbeitszeiten der Beamtinnen und Beamten in den
Gebietskörperschaften

1) Die Arbeitszeitverordnungen von Bayern und Hessen sehen folgende Staffelung vor:
bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres: 42 Stunden
ab Beginn des 51. bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres: 41 Stunden
ab Beginn des 61. Lebensjahres: 40 Stunden

2) Die Arbeitszeitverordnung von Nordrhein-Westfalen sieht folgende Staffelung vor:
mit Vollendung des 60. Lebensjahres oder bei einem Grad der Schwerbehinderung von
mindestens 80 Prozent: 39 Stunden
mit Vollendung des 55. Lebensjahres: 40 Stunden
im Übrigen: 41 Stunden

3) Die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten entspricht der jeweiligen Landesregelung.

Einschnitte haben keine positiven beschäftigungspolitischen Effekte – im Gegenteil

Der öffentliche Dienst in Zahlen

1) Ohne Soldaten und BezieherInnen von Amtsgehalt; jeweils zum 30.06.
2) Die Vollzeitäquivalente der Erwerbstätigkeit entsprechen der Zahl der auf

Normalarbeitszeit umgerechneten Beschäftigungsverhältnisse.
Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Mio.

1998

2004 3,28 Mio.Beamtinnen und
Beamte 1,45

Angestellte 1,41 Arb.
0,42

Beamtinnen und
Beamte 1,49 Angestellte 1,79 3,87 Mio.Arbeiter

0,59
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Laufbahn-, Besoldungs- und
Versorgungsrecht sollen künf-
tig in der Kompetenz der Län-
der liegen. Damit wird voraus-
sichtlich in bestimmten Punk-
ten die bundeseinheitliche
Klammer aufgebrochen.

Angriffsflächen für Neuregelungen
nach Gutdünken der jeweiligen Lan-
despolitik sieht die GdP bei folgenden
Punkten:
; Zweigeteilte Laufbahn
; Leistungsorientierte Besoldung
; Polizeizulage
; berufsförderliche Zeiten
; vorübergehende Erhöhung des
Ruhegehaltssatzes.

Zweigeteilte Laufbahn
Anfang der 70er Jahre hat die

GdP gefordert, die Ausbildung der
Polizeibeamtinnen und -beamten auf
eine (fach-)wissenschaftliche Grund-
lage zu stellen. Mit der qualifizierten
Ausbildung wurde auch die Besol-
dung der Polizeibeamtinnen und -be-
amten verbessert, denn die richtet
sich nach den jeweiligen Studienab-
schlüssen. Die zuständigen Stellen
des Bundes und der Länder sind ver-
pflichtet, nach diesen Bestimmungen
– zur Wahrung der Bundeseinheit-
lichkeit – zusammenzuwirken.

Mit der Föderalisierung der Lauf-
bahn wird die Klammer der Laufbahn-
gestaltung wegfallen. Das Besol-
dungsniveau wird – so befürchtet die
GdP – niedriger als bisher ausfallen.

Die Zersplitterung der Laufbahn-
struktur hält die GdP für einen schwe-
ren Fehler – insbesondere vor dem
Hintergrund länderübergreifender
Einsätze. In solchen Einsätzen soll-
ten gleichermaßen gut ausgebildete
und gleich bewertete Polizeibeam-
tinnen und -beamte ihren Aufträgen
nachkommen können. Alles andere
wäre unbefriedigend und demotivie-
rend.

Leistungsorientierte Besoldung
Die GdP sperrt sich nicht gegen

eine Bezahlung nach Leistung. Wenn
aber durch Aufspaltung in eine Basis-
vergütung und eine Leistungskompo-
nente Leistung zum Kriterium für die
Höhe der Besoldung in einem Amt
gemacht wird, müssen nachvollzieh-
bare Kriterien vorliegen. Solche Krite-
rien sind nach Meinung der GdP für
weite Teile der Polizei ausgeschlossen.
Basisvergütung ohne Leistungsver-
gütung aber führt zur Absenkung
des Besoldungsniveaus bei den
Polizeibeamtinnen und -beamten.

Durch die Föderalisierung wird der
nach Basisvergütung und Leistungs-
variablen gesplitteten Besoldung in
allen Ländern Vorschub geleistet.

Ein Besoldungswirrwarr ist vor-
programmiert, wenn jedes Land eige-
ne Vorstellungen über die Leistungs-
bezahlung durchsetzt. Basisvergütung
mit individuellen oder pauschalierten
Leistungsvariablen oder spezifische
Basisvergütungen werden das Besol-
dungsbild der Polizei prägen.

Polizeizulage
Mit der Besoldungsvereinheitli-

chung 1971 wurde allen Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten der
Besoldungsordnung A eine Polizeizu-
lage gewährt. Nach gewerkschaftli-
cher Auffassung diente diese Stellen-
zulage als Ausgleich für die unzurei-
chende Eingruppierung des Polizei-
vollzugsdienstes in das Besoldungs-
gefüge. Durch höchstrichterliche
Rechtsprechung wurde die Polizeizu-
lage zu einer Wahrnehmungszulage.

Sowohl Bundesrechnungshof als auch
Landesrechnungshöfe haben in letz-
ter Zeit die Gewährung der Polizei-
zulage zum Ziel von Untersuchungen
gemacht. Deren Ergebnisse lassen
befürchten, dass nach der Föderali-
sierung die Gewährung der Polizei-
zulage zur Disposition gestellt wird.

Die Regelungen werden von der
Kassenlage eines Landes, aber auch
von der durch die Politik definierten
Wertigkeit des Polizeivollzugsdiens-
tes in einem Land abhängen.

Berufsförderliche Zeiten
Mit der Einführung der linearen

Ruhegehaltsskala zum 1. Januar 1992
und der gleichzeitigen Verlängerung
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit von
35 auf 40 Jahre konnte die GdP eine
spezifische Regelung für die Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten
im Versorgungsrecht durchsetzen.
Nach § 12 Abs. 2 BeamtVG können
Zeiten einer praktischen Ausbildung
und einer praktischen hauptberufli-
chen Tätigkeit (berufsförderliche Zei-
ten) bis zu einer Gesamtzeit von fünf
Jahren als ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten anerkannt werden.

Diese Sonderregelung betrifft vor-
nehmlich Polizeivollzugskräfte, die
als lebensältere BewerberInnen den
Polizeiberuf ergreifen wollen. Als be-
rufsförderlich gelten alle Zeiten, die
dem Polizeiberuf dienlich sind. Dies
können Tätigkeiten als Handwerker,
als kaufmännische Angestellte oder
in technischen Berufen sein. Es ist
zu befürchten, dass diese „Kann-Vor-
schrift“ der Föderalisierung des Ver-
sorgungsrechts zum Opfer fallen wird.

Vorübergehende Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes

Mit Ausnahme von Rheinland-
Pfalz und demnächst Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen wer-
den Polizeivollzugsbeamtinnen und
-beamte mit dem 60. Lebensjahr in

den Ruhestand versetzt. Sollten sie
vor ihrer Polizeitätigkeit aufgrund
einer versicherungspflichtigen Tätig-
keit einen Rentenanspruch aus der
gesetzlichen Rentenversicherung er-
worben haben, wird dieser erst ab
dem 65. Lebensjahr gezahlt.

Als versorgungsrechtlicher Aus-
gleich wurde ab 1. Januar 1986 in
§ 14a BeamtVG festgelegt, dass der
erdiente Ruhegehaltssatz zwischen
dem 60. und 65. Lebensjahr auf
Antrag vorübergehend bis auf die
Höchstgrenze von 66,97 Prozent (ge-
mäß Übergangsregelung nach § 69e
Abs. 3 auf 70 Prozent des Ruhege-
haltes x Anpassungsfaktor) erhöht
werden kann. Im Rahmen der Föde-
ralisierung kann diese Maßnahme
zur Disposition gestellt werden.

Sozialen Frieden sichern
Die Wahrscheinlichkeit ist groß,

dass die Föderalisierung des Lauf-
bahn-, Besoldungs- und Versorgungs-
rechts materielle Einbußen für Poli-
zeibeamtinnen und -beamte mit sich
bringen wird. Die GdP appelliert an
die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages, der Grundgesetzände-
rung Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 nicht zu-
zustimmen, die Bundeseinheitlich-
keit beizubehalten und damit zum
sozialen Frieden beizutragen.

Polizeispezifische Regelungen bieten Angriffsflächen für landespolitischen Wildwuchs

Bundeseinheitlichkeit wird ausgehebelt

Sonderausgabe Föderalismusreformwww.beamten-informationen.de

Bernhard
Witthaut
1. stellv.
Vorsitzender
der GdP

Etliche polizeispezifische Regelungen stehen
zur Disposition. Foto: ddp

http://www.beamten-informationen.de
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Sonderausgabe INFORMATIONENfür Beamtinnen und Beamte

Eingeschränkte Verhandlungs-
rechte sind mit einem moder-
nen Berufsbeamtentum nicht
mehr vereinbar. Die Beteili-
gungsrechte von Beamtinnen
und Beamten müssen gestärkt
und zu echten Verhandlungs-
rechten weiterentwickelt wer-
den. Das kann nur gelingen,
wenn sie bundeseinheitlich
geregelt werden. Die geplan-
ten Änderungen im Grundge-
setz bieten die Möglichkeit
dafür.

Den Beamtinnen und Beamten
wird die volle Koalitionsfreiheit bis
heute verwehrt. Unzulänglicher Er-
satz sind die so genannten Beteili-
gungsrechte der gewerkschaftlichen
Spitzenorganisationen. Sie sind bisher
durch § 58 Beamtenrechtsrahmen-
gesetz auch in den Ländern verbind-
lich vorgeschrieben. Diese Sicherung
soll künftig entfallen. Diktaten der
Landesgesetzgeber würde damit Tür
und Tor geöffnet. Der DGB fordert,
die Beteiligungsrechte bundesein-
heitlich weiterzuentwickeln. Grund-
lage dafür könnte das neue Status-
rechtsgesetz sein.

Verhandeln statt Verordnen
Der Gesetzentwurf zur Föderalis-

musreform sieht neben der Kompe-
tenzverlagerung vor, Art. 33 Abs. 5
GG zu ergänzen, um das öffentliche
Dienstrecht „fortzuentwickeln“ (vgl.
S. 6). Diese Änderung erweitert den
Spielraum, die Beteiligungsrechte von
Beamtinnen und Beamten zu stärken
und zu echten Verhandlungsrechten
weiterzuentwickeln. Das kann besser
gelingen, wenn die Beteiligungsrech-
te bundeseinheitlich geregelt werden.
Unter Hinweis auf die hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums
und die Funktionsfähigkeit des Staa-
tes wird Beamtinnen und Beamten
die volle Koalitionsfreiheit, vor allem

das Streikrecht vorenthalten (s. Kas-
ten). Doch das Streikverbot ist kein
Naturgesetz. In zahlreichen europäi-
schen Ländern sind Arbeitskämpfe
auch für Beamtinnen und Beamte
längst zulässig, soweit die öffentli-
che Ordnung nicht gefährdet ist. Die
Funktionsfähigkeit eines Staates ge-
bietet also kein Streikverbot. Unsere
europäischen Nachbarn machen es
vor: Neutralitätspflicht und Streik-
recht für Beamtinnen und Beamte
sind nicht unvereinbar.

Beteiligung wichtiges
Statusrecht

Trotz des Kompetenzverlustes soll
der Bund die Statusrechte weiter be-
stimmen dürfen. Dazu zählen laut
Begründung des Gesetzentwurfs auch
die „wesentlichen Rechte“ der Beam-
tinnen und Beamten. Die Koalitions-
freiheit ist ein wichtiges Grundrecht.
Ihre Ausgestaltung für den Beamten-
bereich gehört deshalb zweifellos zur
Bestimmung dieser „wesentlichen

Rechte“ der einzelnen Beamtin bzw.
des einzelnen Beamten. Der Bund ist
demnach ermächtigt, entsprechende
Regelungen weiterhin auch mit Gel-
tung für die Länder zu erlassen. Die
Beteiligungsrechte müssen deshalb
den Kern des künftigen Statusrechts-
gesetzes bilden. Die Bundeseinheit-
lichkeit ist zwingend notwendig, weil

nur so ein wirksamer Grundrechts-
schutz in Bund und Ländern gewähr-
leistet ist. Es wäre nicht nachvollzieh-
bar, wenn sich die Koalitionsfreiheit
in Bund und Ländern substantiell
unterscheiden würde. Die Beteili-
gungsrechte sind ein Ausgleich für
die vorenthaltene Tarifautonomie und
das nach herrschender Meinung be-
stehende Streikverbot. Sie bilden die
spiegelbildliche Regelung zum Tarif-
vertragsrecht, das bundeseinheitlich
im Tarifvertragsgesetz geregelt ist.

Fortentwicklungsgebot 
ernst nehmen

Die bisherigen Regelungen haben
sich als unzureichend erwiesen. Der
DGB hat an ihrer Stelle ein gestuftes
Modell für Beteiligungsverfahren ent-
wickelt. Danach sind Verwaltungsvor-
schriften vertraglich zu vereinbaren
und inhaltsgleich in Kraft zu setzen.
Das Gleiche soll für Rechtsverord-
nungen der Bundes- oder Landesre-
gierungen gelten. Gesetzentwürfe
sind zu verhandeln und dem Parla-
ment inhaltsgleich vorzulegen. So
ließen sich in Bund und Ländern ver-
gleichbare Rahmenbedingungen für
eine faire Beteiligung der Beamtin-
nen und Beamten über ihre Spitzen-
organisationen herstellen. Der neue
Grundsatz, das Dienstrecht auch fort-
zuentwickeln, würde so mit Leben
gefüllt. Auch über das Streikrecht
müsste neu nachgedacht werden.

Verhandlungsrechte für Beamtinnen und Beamte stärken

Streikverbot ist kein Naturgesetz

Hintergründe zum Streikverbot für Beamtinnen und Beamte
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit ergibt sich aus Art. 9 Abs. 3 GG.

Es ermöglicht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sich in Gewerk-
schaften zusammenzuschließen. Auch Beamtinnen und Beamte dürfen
sich gewerkschaftlich organisieren. Die Tarifautonomie ist jedoch laut Bun-
desverfassungsgericht so weit eingeschränkt, wie es die Funktionsfähig-
keit des Staates und seiner Funktionsträger erfordere. Daher könnten sich
Beamtinnen und Beamte auch nicht auf das Streikrecht berufen. Mit der
Neutralität der Amtsausübung im Dienste des ganzen Volkes, so das Ge-
richt, sei das Streikrecht für Beamtinnen und Beamte nicht zu vereinbaren.

Als Ausgleich für diese weitreichende Grundrechtsbeschränkung wur-
den mit § 94 Bundesbeamtengesetz und § 58 Beamtenrechtsrahmenge-
setz lediglich kollektive Beteiligungsrechte bei der Vorbereitung beamten-
rechtlicher Regelungen festgelegt. Diese Beteiligungsrechte nehmen die
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften wahr. Der DGB betreibt hierbei
eine pragmatische Beamtenpolitik. „Mit Vereinbarungen Fakten schaffen“,
lautet die Devise des DGB, die er mit seiner 1991 ins Leben gerufenen
Aktion „Verhandeln statt Verordnen“ verfolgt. Im Bund und in mehreren
Ländern wurden über die Jahre öffentlich-rechtliche Verträge zur Ausge-
staltung der beamtenrechtlichen Beteiligung abgeschlossen. Immer öfter
versuchen die öffentlichen Arbeitgeber in den letzten Jahren ihre Inter-
essen gegen den Willen der Beschäftigten durchzusetzen.

DGB-Bundesvorstandsmitglied Ingrid Sehrbrock im Gespräch mit Innenstaatssekretär Dr. Hans
Bernhard Beus. In Beteiligungsverfahren mit den zuständigen Ressorts setzt sich der DGB als
Spitzenorganisation für die Belange der Beamtinnen und Beamten ein. Foto: Renate Stiebitz
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Fast 40 Prozent der Beamtin-
nen und Beamten in Deutsch-
land sind im Schuldienst. Es
ist daher nicht erstaunlich,
dass die Verhältnisse im Schul-
dienst maßgeblichen Einfluss
auf das Beamtenrecht haben.
Das war in den 1960er und
70er Jahren nicht anders. Die
Vereinheitlichung der Besol-
dung in den 70er Jahren war
mit der Expansion des Bil-
dungswesens seit den 60er
Jahren eng verwoben.

Mit dem steigenden gesellschaft-
lichen Stellenwert der Bildung ging
eine schrittweise Aufwertung der
Lehrerausbildung einher. Nach dem
Krieg ging ein „Volksschullehrer“ mit
mittlerer Reife und einer der heutigen
Fachschulausbildung vergleichbaren
Ausbildung an eine Grund- und/oder
Hauptschule. Lediglich Lehrkräfte an

Gymnasien mussten auch damals
schon eine Universität besuchen. Dies
schlug sich in einer entsprechenden
Einordnung im gehobenen bzw. hö-
heren Dienst nieder.

Erst Anfang der 70er Jahre war in
allen Bundesländern Bewegung in

die Lehrerbildung geraten – und in
das Besoldungsgefüge.

Steigende Bildungsansprüche
Die Reform der Lehrerbildung

war eng verknüpft mit der gesell-
schaftlichen Debatte über Chancen-
gleichheit. Auch Arbeiterkinder soll-
ten von voll qualifizierten Lehrerinnen
und Lehrern unterrichtet werden. Die
Lehramtsausbildung wurde für alle
Lehrämter „akademisch“ und in fast
allen Ländern in die Universitäten
integriert. Die Absolventinnen und
Absolventen der neuen Ausbildungs-
gänge – aber teilweise auch die vor-
handenen Lehrkräfte und sogar Pen-
sionärinnen und Pensionäre – wur-
den höheren Besoldungsgruppen
zugeordnet.

Dennoch konnte der Bedarf an
qualifizierten Lehrkräften immer we-
niger gedeckt werden. In Deutsch-
land herrschte Vollbeschäftigung. Zu

den steigenden gesellschaftlichen Bil-
dungsansprüchen kamen die gebur-
tenstarken Jahrgänge der 60er Jahre
hinzu. Mit Zulagen, Zwischenstufen
und ähnlichen Vergünstigungen ver-
suchten die Länder, Lehrkräfte anders-
wo abzuwerben.

Neuordnung der 
Lehrerausbildung gescheitert

1969 forderte der Deutsche Bun-
destag die Kultusministerkonferenz
(KMK) auf, als Grundlage für eine
Vereinheitlichung der Besoldung bis
Ende 1970 ein Konzept zur bundes-
einheitlichen Neuordnung der Lehrer-
ausbildung vorzulegen. Dem Auftrag

ist die KMK bis zum heutigen Tag
nicht gerecht geworden. Der Status
quo wurde in der Bundesbesoldungs-
ordnung A festgeschrieben – sehr
zur Verärgerung der GEW, die immer
die Drei-Klassen-Gesellschaft in der
Lehrerschaft – Grund- und Haupt-

schulen A 12, Real- und Sonderschu-
len A 13, Studienräte A 13 plus Zu-
lage – kritisiert hatte.

Die Einordnung der Lehrämter
war als Provisorium gedacht. Aber
die bundeseinheitliche Reform der
Lehrerbildung hat nie stattgefunden.
Die Bundesrepublik lebt seit drei Jahr-
zehnten mit einem Flickenteppich

verschiedenster Lehrämter und län-
derspezifischer Besonderheiten. Auf
eine schulformübergreifende, den ge-
stiegenen gesellschaftlichen Anforde-
rungen an pädagogische Arbeit ge-
recht werdende Lehramtsausbildung
warten wir bis heute vergebens.

Kultusministerkonferenz scheitert an Neuordnung der Lehrerausbildung

Geschichte eines föderalen Versagens

Sonderausgabe Föderalismusreformwww.beamten-informationen.de

Marianne Demmer (re.), im GEW-Vorstand zuständig für Schule, und Ilse Schaad, im GEW-
Vorstand zuständig für Beamtenrecht, sind sich einig: Die Föderalismusreform gehört über-
arbeitet. Foto: Renate Stiebitz

Tauschhandel
Die Macher der Föderalismusreform haben ein schlichtes Weltbild. Sie betrachten
politische Zuständigkeiten in Bund und Ländern als Tauschobjekte der Macht-
politik. Sachnotwendigkeiten sind Nebensache.
Für Machtspielchen ist der Bildungsbereich aber denkbar ungeeignet. Noch mehr
Zersplitterung bei Schulen und Hochschulen, noch weniger Koordination zwischen
frühkindlicher Bildung, Schule, Berufsausbildung, Hochschule und Weiterbildung
führen nicht zu mehr Qualität und Gerechtigkeit. Die geplante Reform wird nur
noch stärker in die bildungspolitische Kleinstaaterei und internationale Bedeu-
tungslosigkeit führen. Die politische Klasse entfernt sich immer weiter vom
Willen der Bevölkerung, die in Bildungsfragen zu über 80 Prozent mehr Koope-
ration und Koordination zwischen Bund, Ländern und Kommunen wünscht.
Die Schweizer haben begriffen, dass ihr „Kantönligeist“ nicht mehr in heutige
Zeiten passt. Sie wollen ihre Verfassung unter der Überschrift „Harmonisierung
des Bildungsraumes Schweiz“ ändern und föderale und zentrale Zuständigkeiten
kombinieren. Die deutsche Bevölkerung ist schon so einsichtig wie die Schweizer,
jetzt müssen nur noch die Politikerinnen und Politiker der großen Koalition ein
Einsehen haben.

Marianne Demmer, Stellvertretende Bundesvorsitzende der GEW

Kalkül
Im September 2004 veröffentlichte die OECD ihre viel beachtete „Lehrerbildungs-
studie“. Darin äußern die internationalen Experten Unverständnis über die Frag-
mentierung des deutschen Lehrerarbeitsmarktes nach Ländern und Schulformen
und fordern mehr Mobilität und Durchlässigkeit. Der Blick von außen benannte
mit erfrischender Klarheit die absurden Zustände, an die wir uns in Jahrzehnten
gewöhnt haben.
Die dringend notwendige Reform des bundesdeutschen Föderalismus hätte Ge-
legenheit geboten, die Auswüchse der Kleinstaaterei zu beenden. Stattdessen
wurden wider jegliche Vernunft auch noch die in den 70er Jahren aus gutem
Grund vereinheitlichten Bestandteile des Beamtenrechts preisgegeben. Nicht
mehr gerechte Bezahlung für alle ist das Ziel, sondern Almosen für viele und die
Freiheit, auch mal was drauflegen zu können, wenn’s dem Dienstherrn passt.
Dass das auf Betreiben der reichen Süd- und Westländer so beschlossen wer-
den soll, ist kein Zufall, sondern Kalkül. Sie sind nicht diejenigen, die beim Wett-
lauf um Physik- oder MusiklehrerInnen den kürzeren ziehen werden. Erstaun-
licher ist, dass die Mehrheit der Länder sich auf einen Besoldungswettlauf ein-
lässt, den sie nicht gewinnen kann.

Ilse Schaad, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW

http://www.beamten-informationen.de


Im Herbst 2002 hatte der Ber-
liner Senat den Vorstoß unter-
nommen, Öffnungsklauseln
im Besoldungsrecht zu veran-
kern. Der Bundesrat griff die
Forderung nach einer teilwei-
sen Föderalisierung auf. Da-
mals begann die Auseinander-
setzung um die bundesein-
heitliche Besoldung. Der DGB
organisierte bereits damals
den Protest.

Schon im Dezember 2002 waren
7.500 Beamtinnen und Beamte auf
die Straße gegangen. Darunter waren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Polizei, Feuerwehr, Strafvollzug, Fi-
nanzbehörden, Post, Telekom und aus
dem Schuldienst. Unter dem Motto
„Für gute Bezahlung und einheitli-
che Besoldung“ traten sie anlässlich
der Innenministerkonferenz (IMK) in
Bremen für die gemeinsamen Inter-
essen ein. Zum Auftakt der Groß-

kundgebung des DGB war der De-
monstrationszug vor das Bremer Park-
hotel gezogen, wo die Konferenz der
Innenminister von Bund und Ländern
tagte. Eine Delegation unter Führung
des GdP-Vorsitzenden Konrad Frei-
berg übergab dem damaligen Vorsit-
zenden der IMK, dem Bremer Innen-

senator Dr. Kuno Böse, eine
Resolution der Beschäftig-
ten. Hierin brachten sie
ihren Protest gegen die
Berliner Bundesratsinitia-
tive für Öffnungsklauseln
in der Beamtenbesoldung
zum Ausdruck.

Damals wie heute
sollen die Beschäftigten

des öffentlichen Dienstes für die
Versäumnisse der Politik einstehen.
Damals wie heute werden Haushalts-
engpässe, die von der Politik zu ver-
antworten sind, auf ihrem Rücken
ausgetragen. Damals wie heute gilt:
Ein zukunftsfähiger öffentlicher Dienst
braucht ein kluges Management,
innovative Dienstleistungen, gute
Arbeitsbedingungen und motivierte
Beschäftigte.
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Sonderausgabe INFORMATIONENfür Beamtinnen und Beamte

„Für gute Bezahlung und einheitliche Besoldung“

Quer gestellt

Beamtinnen und Beamte waren bereits 2002 gegen
die Anfänge einer Föderalisierung des Besoldungs-
rechts auf die Straße gegangen. Fotos: Kay Michalak

Mainz und Wiesbaden sind nur
einen Brückenschlag vonein-
ander entfernt. Die Theodor-
Heuss-Brücke verbindet die
Landeshauptstädte von Rhein-
land-Pfalz und Hessen. Wenn
die Föderalismusreform wie
geplant umgesetzt wird, könn-
ten für die Beamtinnen und
Beamten der beiden Länder
schon bald höchst unterschied-
liche Bedingungen bei Besol-
dung, Versorgung und Lauf-
bahnrecht gelten.

Die Theodor-Heuss-Brücke zwi-
schen Mainz und Wiesbaden wird
am 10. Mai 2006 Schauplatz einer
Demonstration gegen die Spardiktate
in Bund und Ländern und für den Er-
halt bundeseinheitlicher Regelungen
bei Besoldung, Versorgung und Lauf-
bahnrecht sein.

Der DGB und seine Mitgiedsge-
werkschaften des öffentlichen Diens-
tes ver.di, GEW, GdP, TRANSNET, IG
BAU und IG BCE rufen Beamtinnen

und Beamte sowie Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger auf, ein
Zeichen gegen Besoldungsdumping
und Versorgungskürzungen zu setzen.

Die Dienstrechtspolitik der vergan-
genen Jahre war von Arbeitszeitver-
längerungen, Weihnachtsgeldkürzun-
gen und Versorgungsabsenkungen
gekennzeichnet. Doch das war erst

der Anfang. Jetzt wollen
Bund und Länder das ein-
heitliche öffentliche Dienst-
recht zerstören. Künftig
sollen sie – jeweils für sich
allein – Besoldung, Versor-
gung und Laufbahnrecht
regeln können. Die Folgen
liegen auf der Hand: noch
mehr Unterschiede bei Be-
soldung, Versorgung und
Arbeitszeit, Verschlechte-
rung der Mitbestimmung
und, und, und…

Die Politik will das bun-
deseinheitliche Dienstrechts-
gefüge zerschlagen. Sie wird
einen Keil treiben zwischen

die Beamtinnen und Beamten der je-
weiligen Länder. Sie wird bürokrati-
sche Hürden errichten und Mobili-
tätshemmnisse aufbauen. Sie wird
die Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes in Deutschland schmälern
und die Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Deutschland im interna-
tionalen Vergleich aufs Spiel setzen.

DGB und Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes wollen das ver-
hindern. Sie setzen sich für öffentli-
che Dienstleistungen von hoher Qua-
lität für alle Bürgerinnen und Bürger,
eine bürgernahe und transparente
Verwaltung sowie gute Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten ein.

Zeichen setzen gegen Besoldungsdumping, Versorgungskürzungen und Arbeitszeitverlängerungen

Brücken verbinden, was Politik spaltet

Hier wollen wir für den Er-
halt des einheitlichen Dienst-
rechts demonstrieren:

am 10. Mai ab 15.00 Uhr
vom Bhf. Mainz-Kastel
(Wiesbaden) über die
Theodor-Heuss-Brücke
zum Mainzer Landtag
Anreise bis 14.30 Uhr 
zum Bhf. Mainz-Kastel

15.00 Uhr
startet der Demonstrationszug
über die Theodor-Heuss-Brücke
15.45 Uhr
Ankunft auf dem Deutschhaus-
platz
16.15 Uhr
Beginn der Abschlusskundge-
bung auf dem Deutschhausplatz
17.00 Uhr
Ende der Kundgebung



Durch die geplante Föderalis-
musreform droht der Grund-
satz „gleiches Geld für gleiche
Arbeit“ verloren zu gehen. Die
Angleichung der Ost-Besol-
dung gerät in Gefahr. Rechts-
zersplitterung, Besoldungs-
wettlauf und Bürokratieauf-
bau sind die Folge.

Jeder Beamte und jede Beamtin,
egal, ob bei Bund, Land oder Kom-
mune beschäftigt, kann sich auf ein-
heitliche Grundsätze der Besoldungs-
und Pensionsberechnung stützen.

Vergleichbare Tätigkeiten werden
gleich bezahlt. A 10 ist A 10, egal,
ob in Bayern, Hessen oder Bremen.
Die Besoldung in den neuen Ländern
soll bis 2009 auf West-Niveau ange-
hoben werden. Einheitlichkeit auch
bei der Versorgung: identische jähr-
liche Steigerungssätze und ein ein-
heitlicher Höchstversorgungssatz von
künftig 71,75 Prozent. Die Entwick-
lung der Versorgungshöhe ist eben-
so einheitlich geregelt wie die Höhe
des Mindestversorgungssatzes und
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.

Ein wildwüchsiger Wettlauf um die
besten Lehrkräfte, Polizisten, Justiz-
vollzugs- oder Verwaltungsbeamten
wird dadurch vermieden. Im Gegen-
zug wird über die laufbahnrechtliche
Verklammerung ein einheitliches Ni-
veau an Vorbildung und beruflicher
Qualifikation sichergestellt und Per-
sonalaustausch überhaupt erst mög-
lich gemacht. Die Entwicklung der
Personalausgaben können Länder
und Kommunen dagegen selbstän-
dig steuern: Die Gestaltungshoheit
über die Stellenpläne und die Dienst-

postenbewertung besteht uneinge-
schränkt. Der Bund hat hier schon
heute keinerlei Kompetenz.

Interessenausgleich droht
zusammenzubrechen

Dieser Interessenausgleich droht
durch die geplante Föderalisierung
zerstört zu werden. Ohne einheitli-
che laufbahnrechtliche Grundsätze
wird sich die Ausbildung der Beam-
tinnen und Beamten drastisch aus-
einander entwickeln. Im Lehrerbe-
reich planen mehrere Länder die Ein-
führung von Bachelor-Abschlüssen,
die in anderen Ländern nicht aner-
kannt werden. Der Personalaustausch
gerät ins Stocken. Auch gleiche Besol-
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Die beabsichtigte Föderalis-
musreform wird für Bahnbe-
amtinnen und -beamte nicht
ohne Folgen bleiben. Ange-
sichts der Finanzlage der
öffentlichen Kassen ist ein
Dumpingwettbewerb in Besol-
dung und Versorgung vorpro-
grammiert. Die Ergänzung von
Art. 33 Abs. 5 GG um die Wor-
te „und fortzuentwickeln“
öffnet dem Gesetzgeber Tür
und Tor, das Beamtenrecht
weiter zu verschlechtern.

Einnahmeausfälle sind 
hausgemacht

Wer über leere öffentliche Kassen
klagt, darf über deren Ursache nicht
schweigen. Die Politik hat die ange-
spannte Haushaltssituation in Bund
und Ländern durch eine verfehlte
Finanz- und Steuerpolitik selbst her-
beigeführt. Mit 40 Prozent für einbe-
haltene und 30 Prozent für ausge-
schüttete Gewinne waren die nomi-
nalen Steuersätze für Kapitalgesell-
schaften die höchsten in der EU-15.
Wegen zahlreicher Steuerschlupf-
löcher lag die tatsächliche Belastung

aber bereits damals wesentlich nie-
driger. Durch die Unternehmenssteu-
erreform der rot-grünen Bundesregie-
rung ist die tatsächliche Steuerbelas-
tung noch einmal drastisch gesenkt

worden. Nach Berechnungen von Pro-
fessor Jarras, Mitglied der Unterneh-
menssteuerreform-Kommission der
Bundesregierung 1998/99, liegt sie
bei lediglich rund zehn Prozent. Die
Kommission hatte immer dazu gera-
ten, zunächst die Steuerschlupflöcher
systematisch zu schließen. Erst da-
nach sollten die Steuersätze gesenkt
werden. Die rot-grüne Bundesregie-
rung war der Empfehlung der Kom-

mission nicht gefolgt: 1999 hat sie
zuerst die Steuersätze dramatisch ge-
senkt – und die Chance vertan, die
Vielzahl der Schlupflöcher zu stopfen.

Hätte Deutschland die im EU-Ver-
gleich extrem niedrige Steuerquote
des Jahres 2000 beibehalten, wären
die Steuereinnahmen 2001 um 30
Milliarden, 2003 um 48 Milliarden,
2004 um 60 Milliarden und 2005 um
66 Milliarden Euro höher gewesen.

Angesichts der – selbst verschul-
deten – Einnahmeausfälle muss auf
absehbare Zeit weiter massiv gespart
werden. Dies trifft Bürgerinnen und
Bürger und insbesondere die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes –
letztere oft doppelt. Am Beispiel der
Entwicklung der Sonderzahlungen
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld) beim
Bund und in den Ländern wird die
zu erwartende Dumpingspirale bei
Besoldung und Versorgung deutlich.

Die Abwärtsspirale dreht sich
Jede Öffnung und mehr noch die

Zersplitterung des Beamtenrechts
gibt auch den Bahnmanagern neu-
en Auftrieb, besondere Regelungen
für Bahnbeamtinnen und -beamte

zu fordern. Bereits mit Schreiben
vom 26. Januar 1998 verlangte der
Vorstandsvorsitzende der Deutsche
Bahn AG vom Bundesinnenminister
„Öffnungsklauseln zum Beamten-
recht“, die eine bessere „Integration“
der Beamten und eine Flexibilisie-
rung ihrer Beschäftigungsbedingun-
gen ermöglichen:

Wer wollte bestreiten, dass dieser
Geist nach wie vor beim Vorstand
vorhanden ist. Nach einem Börsen-
gang der Bahn dürfte er bei den Ak-
tionären eine noch größere Anhänger-
schaft finden.

Deshalb gilt für TRANSNET: Weh-
ret den Anfängen! Nein zur Födera-
lisierung des Beamtenrechts!

Föderalismusreform – die Folgen für Bahnbeamtinnen und -beamte sind absehbar

„An schlechtere Bedingungen anpassen“

Sonderausgabe Föderalismusreformwww.beamten-informationen.de

Die Beschäftigungsbedingungen der Bahn-
beamtinnen und -beamten sollen nach dem
Willen der Arbeitgeber nach unten korrigiert
werden. Foto: inform

„Eine einheitliche Perso-
nalpolitik durch Integration

von Beamten bedeutet
jedoch auch, dass sich diese

gegenüber ihrem Status
schlechteren Rahmenbedin-
gungen eines Unternehmens

anpassen müssen.“
Johannes Ludewig, Vorstandsvorsitzender

Deutsche Bahn AG, 1998

Zitat

Rechtszersplitterung, Besoldungswettlauf, erschwerter Personalwechsel, Bürokratieaufbau

Das Chaos ist vorprogrammiert

http://www.beamten-informationen.de


dungsgruppen können sich unter-
schiedlich entwickeln. So könnte ein
Besoldungsamt A 10 in Berlin oder
Bremen künftig 10 oder 20 Prozent
geringer dotiert werden als in Bayern.
Den Beamtinnen und Beamten wird
die Schlechterstellung vor allem dann
bewusst werden, wenn sie sich im
gemeinsamen Einsatz befinden, wenn
Polizeivollzugskräfte der Bundespo-
lizei mit den Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Ländern z. B. bei Castor-
Transporten oder Großveranstaltun-
gen zusammenarbeiten, wenn sich
Beschäftigte der Verwaltung auf Se-
minaren oder in Schulungen treffen.
Gleiche Arbeit droht höchst unter-
schiedlich bezahlt zu werden. Am
Ende kann ein Wettbewerb stehen,
der es den finanzschwächeren Län-
dern unmöglich macht, im Rennen
um das beste Personal zu bestehen.
Diese Sorge hatte in der Vergangen-
heit gerade die Länder immer wie-
der dazu angehalten, ausufernder

Besoldung Grenzen zu setzen, zuletzt
2001 beim Besoldungsstruktur- und
2002 beim Professorenbesoldungs-
gesetz. Auf Ebene der Fachpolitike-
rinnen und -politiker wird bis heute
vor den unabsehbaren Folgen einer
ruinösen Konkurrenz gewarnt. Das
völlige Aus droht der politisch wich-
tigen Angleichung der Ost-Besoldung
an die West-Gehälter. Das einheitli-
che Bundesrecht schreibt sie ab 2008
bzw. 2009 vor. Dürfen die Länder die
Besoldung selbst regeln, fällt damit
zugleich das lange angestrebte Ziel
der Vereinheitlichung.

Die Folge: mehr Bürokratie
Wollen sich Länder und Kommu-

nen vor der Konkurrenz schützen,
führt dies zu mehr Bürokratie. In
Kommissionen, Ausschüssen und Ar-
beitskreisen müssen dann mühevoll
Kompromisse bei Besoldung, Versor-
gung und Laufbahnrecht herbeige-
führt werden. Das ist ein Beschäfti-
gungsprogramm für die Ministerial-
bürokratien, während sich die Bedin-
gungen in den Schulen, Justizvoll-
zugsanstalten, Verwaltungen und
Polizeidienststellen zusehends ver-
schlechtern. Besonders die Versor-
gung droht im Chaos zu versinken.
Das Land Berlin hat schon 2005
durch Anträge im Bundesrat deut-
lich gemacht, wie es eine eigene
Kompetenz ausschöpfen würde:
durch eine niedrigere Mindestver-
sorgung, Versorgungsansprüche erst
nach zehn statt nach fünf Jahren und
weitere Einschnitte bei krankheitsbe-
dingter Frühpensionierung. Künftig

sind auch abweichende Höchstver-
sorgungssätze und unterschiedliche
Werte für die Pensionsberechnung
denkbar. Der Wechsel zwischen Län-
dern würde hierdurch weiter er-
schwert: Eine Lehrerin, die in ihrem
Berufsleben z. B. von Niedersachsen
nach Bremen und von dort nach Bay-
ern wechselt, bekäme es mit drei
verschiedenen Versorgungssystemen
zu tun. Völlig offen ist, ob jeder
Dienstherr nur einen Teil der Versor-
gung zahlen wird bzw. wie eine ein-
heitliche Zahlungsweise unter den
Dienstherrn zu verrechnen wäre.
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Sonderausgabe

Rechtsvorschriften in Bund und
Ländern

Kommentierung

Praktische Tipps

des öffentlichen Dienstes
8. Auflage

Nebentätig
keitsrecht

. . .seit mehr als 50 Jahren

. . .seit mehr als 50 Jahren

Neues
Tarifrecht

für den öffentlichen Dienst

Einführung zum neuen TVöD

Entgelttabellen

Überleitungsrecht

Strukturausgleich

Mit allen wichtigen Tarifregelungen

1. Auflage

130 Stichworte zu 

Altersversorgung und Arbeitszeit

Beruf und Karriere

Mutterschaft und Elternzeit

Sexuelle Belästigung und Mobbing

Frauen
Sache

. . .seit mehr als 50 Jahren

im öffentlichen Dienst
2. Auflage

Ruhegeld

Versorgungsrücklage

Altersteilzeit

Mit dem Wortlaut des aktuellen
Beamtenversorgungsgesetzes

www.die-beamtenversorgung.de

Beamten
Versorgung

. . .seit mehr als 50 Jahren

8. Auflage

RatgeberService für den öffentlichen Dienst

Bestellcoupon:

Jeder Ratgeber kostet 7,50 Euro (zzgl. 2,00 Euro Versand).

� Ich bin Mitglied einer Gewerkschaft und zahle nur 5,00 Euro.

JA, hiermit bestelle ich folgende Ratgeber:

 . . . Ex. Rund ums Geld

 . . . Ex. Die Beamtenversorgung

 . . . Ex. FrauenSache im öffentlichen Dienst

 . . . Ex. Nebentätigkeitsrecht des öffentlichen Dienstes

 . . . Ex. BerufsStart im öffentlichen Dienst

 . . . Ex. Die Beihilfe

 . . . Ex. Gesundheit von A bis Z

 . . . Ex. Neues Tarifrecht im öffentlichen Dienst

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name, Vorname

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straße

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLZ, Ort

So erreichen Sie unseren Bestellservice:
per Fax: 0211/7 30 02 75
per Fon: 0211/7 30 03 35
per E-Mail: info@dbw-online.de
per Post: Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V.

Höherweg 287
40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: www.dbw-online.de

www.dbw-online.de

Die Homepage für den öffentlichen Dienst

: Tipps und Ratschläge

: Termine und Veranstaltungen

: Infos zu tarif- und beamtenrechtlichen Regelungen

: ... und vieles mehr

...seit mehr als 50 Jahren

Rund ums

Geld
im öffentlichen Dienst

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern

9. Auflage

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

...seit mehr als 50 Jahren

Gesundheit
von A – Z

Beauty – Erholung – Vorsorge – Zähne

Indikationen

Beauty und Wellness

Gesundheitsvorsorge

Gesunde Zähne

1. Auflage

Beihilfeberechtigung

Bemessung der Beihilfe

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit den aktuellen Beihilfevorschriften

www.die-beihilfe.de

8. Auflage

Die
Beihilfe

. . .seit mehr als 50 Jahren

Berufs
Start

. . .seit mehr als 50 Jahren

im öffentlichen Dienst
1. Auflage

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Tipps zum Start

Einstieg zum Aufstieg

Web-Tipps

Regelung bisher künftig Land X künftig Land Y

Höchstversorgungssatz und 71,75 % 70 % 65 %
Höchstversorgungsbezüge

Betrag: 2.047 Euro 1.997 Euro 1.854 Euro

Wartezeit: Versorgung nach Mindest- kein Anspruch, 8,5 % der letzten
5 Jahren Dienstzeit versorgung da dieser erst Dienstbezüge

nach 10 Jahren 
entsteht

Betrag: 1.225,81 Euro 0 Euro 208,99 Euro

Versorgung nach 30 Dienst-
jahren bei Erreichen 
der Höchstversorgung nach… 40 Jahren 42 Jahren 45 Jahren

Betrag: 1.535 Euro 1.462 Euro 1.365 Euro

So könnte sich die Zersplitterung der Versorgung auswirken:

http://www.dbw-online.de


Öffnungsklauseln bei Urlaubs-
und Weihnachtsgeld haben in
Bund und Ländern zu erhebli-
chen Einschnitten bei den Son-
derzahlungen geführt. Beamtin-
nen und Beamte müssen durch-
weg wieder 40 bis 42 Stunden
arbeiten. Wie ist die Stimmung
bei der Bergaufsicht?

Natürlich macht es einen wütend,
wenn mit einem Federstrich das ohne-
hin magere Urlaubsgeld gestrichen,
das Weihnachtsgeld halbiert wird
und weitere Kürzungen angedroht
werden. Dass für uns schon länger
die 41-Stunden-Woche gilt, ist eine
weitere Zusatzbelastung. Absolut
demotivierend sind aber die Zukunfts-
aussichten im öffentlichen Dienst. Es
wird weiter gekürzt, es gibt so gut
wie keine Aufstiegsmöglichkeiten,
es werden Stellen nicht neu besetzt
und die Arbeit muss von immer we-
niger Personal geschultert werden.

Zu einer funktionierenden Wirtschaft
gehört auch eine funktionierende
Verwaltung; letztlich schadet der
Dienstherr dem „Wirtschaftsstand-
ort Deutschland“.

Bund und Länder beabsichti-
gen, die Kompetenzen für Besol-
dung, Versorgung und Laufbah-
nen auf die Länder zu übertra-
gen. Welche Erwartungen knüp-
fen Sie an die geplante Födera-
lismusreform?

Das Ergebnis wird ein Mehrklas-
sensystem sein. Die ärmeren Länder
werden ihren Bediensteten noch mehr

zumuten. Weitere Kürzungen sind zu
erwarten, die Arbeitszeit wird sich
weiter verlängern und noch mehr
Arbeitsplätze fallen weg. Die Unge-
rechtigkeit und die Unterschiede bei
den Beamten hinsichtlich Arbeitszeit,
Besoldung und Arbeitsbelastung wer-
den also wachsen.

Beamtinnen und Beamte in
Deutschland können nicht wie
Tarifbeschäftigte über ihre Ein-
kommen verhandeln. Sie haben
– anders als die im öffentlichen
Dienst Beschäftigten anderer
europäischer Staaten – kein
Streikrecht. Würden Sie es be-
grüßen, wenn auch die Beam-
tinnen und Beamten in Deutsch-
land streiken dürften? Wie könn-
ten die Verhandlungsrechte der
Beamtinnen und Beamten ge-
stärkt werden?

Aus dem Vertrauensverhältnis
zwischen dem Dienstherrn und dem

Bediensteten resultiert nach herr-
schender Meinung das Streikverbot.
Damit soll eine funktionierende Ver-
waltung sichergestellt werden. Es
entsteht jedoch der Eindruck, dass
der Dienstherr dies einseitig ausnutzt.
Die Beamten können ihrem Anspruch
auf eine gerechte Behandlung nicht,
wie andere Arbeitnehmer, durch Streik
Nachdruck verleihen. So werden die
Sünden einer verfehlten Politik auf
dem Rücken dieser Menschen aus-
getragen. Von einem Vertrauensver-
hältnis kann da keine Rede mehr sein.
Vielleicht führt ja die Einführung des
Streikrechts für Beamtinnen und Be-
amte dazu, dass der Dienstherr sich
endlich Gedanken über andere, we-
sentlich effizientere Einsparmöglich-
keiten macht. In jedem Fall sollte
auch den Beamtinnen und Beamten
ein Instrument an die Hand gegeben
werden, sich gegen Ungerechtigkei-
ten zu wehren.
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Die deutsche Forstbeamtin, der
deutsche Forstbeamte – schlicht, aber
liebevoll „Förster“ genannt – kennt
sich mit den Auswirkungen von Fö-
deralismus schon lange und bestens
aus. Als Bedienstete der Länder und
Repräsentanten des ländlichen Raums
können sie ein Lied davon singen,
was es bedeutet, 16 verschiedene
Landeswaldgesetze und stark vari-
ierende und wechselnde politische
Richtungen bzw. Regierungspositio-
nen zu befolgen. Die ganze unkoor-
dinierte Vielfalt muss dann auch noch
ganz praktisch im Wald umgesetzt
werden, selbstverständlich vorrangig
ökonomisch erfolgreich.

Die Försterinnen und Förster wa-
ren froh, dass wenigstens ihre arbeits-
und sozialrechtlichen Rahmenbedin-

gungen, wie zum Beispiel das Besol-
dungs- und Beamtenrecht, halbwegs
zentral festgelegt und in Beteiligungs-

gesprächen des DGB
mit dem Bundesin-
nenministerium er-
örtert wurden. Diese
Eintracht ist gefähr-
det: Wenn die Föde-
ralismusreform wie
geplant umgesetzt
wird, wird die Förste-
rin bzw. der Förster
von Nord nach Süd,
von West nach Ost
unterschiedlichsten
Beschäftigungs- und
Bezahlungsbedingun-
gen hilflos ausgesetzt
sein. Ob durch die Re-

form des Föderalismus zukünftig im
Wald ökonomische Erfolge erzielt
werden, wie es die Landesfinanzmi-

nister fordern, ist mehr als fraglich.
Ganz zu schweigen von der Moti-
vation der Betroffenen, die sich auf
diese Weise bestimmt nicht steigern
wird. Die bis zu 17 möglichen unter-
schiedlichen Regelungen führen nach
Auffassung der Försterinnen und
Förster der IG BAU vor allem zu aus-
ufernder Bürokratie mit zusätzlichen
Kosten. Die werden die Bürgerinnen
und Bürger aufbringen müssen. Als
Alternative bleibt den Ländern vor-
aussichtlich wieder nur das alte Re-
zept, nämlich ein weiterer Abbau von
„Försterstellen“. Die IG BAU kämpft
dafür, dass genau das nicht passiert.
Sie kämpft dafür, dass nicht auch
noch die letzten „Försterstellen“ in
den Ländern durch die Föderalismus-
reform gestrichen werden.

Forstverwaltung verspürt Folgen unkoordinierter Vielfalt schon heute

Kostentreibender Bürokratieaufbau

Sonderausgabe Föderalismusreformwww.beamten-informationen.de

Forstbeamte sollen ihre Arbeit trotz bürokratischer Hemmnisse
effizient erledigen. Foto: Jörg Scheibe

Eine funktionierende Wirtschaft setzt eine funktionierende Verwaltung voraus

Die Aussichten sind demotivierend

Ansprech-
partner für die
Berufsgruppe
Bergaufsicht
der IG BCE:
Bergamtmann
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„Ich halte es im Übrigen für eine
Selbstverständlichkeit, dass ein so
großes Bundesland wie beispiels-
weise Nordrhein-Westfalen mit 18
Millionen Einwohnern doch wohl
über das Gehalt und die Bezahlung
der eigenen Beamten selber zu ent-
scheiden hat – und nicht etwa der
deutsche Bundestag in Berlin. Das
ist eine Fehlentwicklung, die Anfang
der siebziger Jahre so eingeleitet wor-
den ist. Und die korrigieren wir jetzt.“

Dieter Wiefelspütz, innenpolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion,
10.1.2006

„Die Verlagerung der Zuständigkeit
auf die Länder erlaubt, ein modernes
und leistungsorientiertes Bezahlungs-
system zu schaffen, ohne dass wie
bei einem Bundesgesetz der kleinste
gemeinsame Nenner zwischen Bun-
destag und Bundesrat gefunden wer-
den muss. Durch den neuen Gestal-

tungsspielraum erhalten die Länder
die Möglichkeit, kreative Regelungen
zu entwickeln, die den Besonderhei-
ten und dem Gestaltungswillen des
jeweiligen Landes gerecht werden.
Unterschiede und ein gewisser Wett-
bewerb zwischen den Ländern sind
hierbei durchaus erwünscht.“

Finanzminister Gerhard Stratthaus,
8.2.2006

„Was das öffentliche Dienstrecht
anbelangt, da werden wir in engster
Abstimmung mit den Gewerkschaf-
ten und dem Beamtenbund an eine
Neuordnung herangehen.“

Ministerpräsident Edmund Stoiber,
16.2.2006

„Warum soll das Land Berlin nicht
selber über die Mitarbeiter des Lan-
des Berlin entscheiden? (...) Wenn
der Bund eine Besoldungserhöhung
beschließt, das trifft ihn gar nicht,

weil er über die Einkommensteuer
sogar noch von uns Geld abnimmt
und damit seine Erhöhung bezahlen
kann. Ich möchte selber entscheiden,
(...). Ich möchte nicht, dass der Bund
das entscheidet.“

Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister,
31.10.2004

„Na, wir werden auf alle Fälle ver-
suchen in verschiedenen Punkten zu
koordinieren zwischen den norddeut-
schen Bundesländern. Wir haben das
beispielsweise schon angedacht im
Bereich der Beamtenbesoldung, des
Beamtenrechtes. Das soll ja auch voll
auf die Länder übergehen. Es ist auch
ein Punkt, den ich kritisiere, weil die
reicheren Länder dann natürlich die
Möglichkeit haben, durch höhere Zah-
lung sich Spitzenkräfte aus anderen
Ländern zu kaufen und zu holen.“

Ministerpräsident Harald Ringstorff,
9.3.2006

„Wir haben jetzt eine Lösung, die
heißt: Die Länder sind ausschließlich
zuständig für die Besoldung, die Ver-
sorgung und auch für das Laufbahn-
recht ihrer Beamten. (…) In Zukunft
werden die Länder meiner Einschät-
zung nach mehr darauf achten, wie
sie bei der Gestaltung der Beamten-
bezüge etwas zurückhaltender sein
können.“
Justizminister Wolfgang Gerhards, 16.12.2004

„Bei der Föderalisierung des
Dienstrechts bin ich der Auffassung,
dass dies für Rheinland-Pfalz nicht
nur von Vorteil ist. Rheinland-Pfalz

hat daher (…) für eine Regelung im
Sinne eines Zugriffsrechts geworben.
Die Vorteile des Zugriffsrechts wären
unter anderem, dass die Länder ein
Wahlrecht hätten. Dies böte zumin-
dest die Chance, dass eine Zersplitte-
rung des Dienstrechts in 17 verschie-
denen Regelungen – die mit einem
entsprechenden bürokratischen Auf-
wand sowie der Gefahr von Abwer-
bungstendenzen für bestimmte Be-
rufsgruppen einhergingen – vermie-
den werden könnte.
Ministerpräsident Kurt Beck, März 2006

Wir haben hier in der Vergangen-
heit bereits negative Erfahrungen ge-
macht, wenn es um Einstellung von
Lehrern oder Polizisten ging und
Nachbarländer besondere Anreize
boten. Außerdem müsste dann Per-
sonal aufgestockt werden. Das führt
nicht nur zu mehr Bürokratie, sondern
auch zu mehr Kosten. Hier sehe ich
einen wesentlichen Schwachpunkt
der Föderalismusreform, für dessen
Verbesserung ich mich weiterhin in
der Debatte einsetzen werde.

Ministerpräsident Peter Harry Carstensen,
19.1.2006

Wir haben (…) von Anfang an
deutlich gemacht, dass die Übertra-
gung der Personalhoheit auf die Län-
der, also das Dienstrecht, Besoldungs-
und Versorgungsrecht, nicht so ge-
schehen sollte, wie es jetzt festgelegt
wird. Wir haben aber keine Mehr-
heit dafür bekommen. Deshalb ist
das ein Punkt, den ich kritisch sehe,
aber ich lasse an diesem Punkt nicht
die Reform scheitern.
Ministerpräsident Dieter Althaus, 6.3.2006
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Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und interessieren sich für Änderungen und Neu-
regelungen im Beamten-, Besoldungs-, Beihilfe- und Versorgungsrecht von Bund und 
Ländern? Sichern Sie sich doch Informationen für Beamtinnen und Beamte im Doppelpack.

Zum Komplettpreis von 17,50 Euro liefern wir Ihnen ein ganzes Jahr lang bequem
nach Hause
; 1 x monatlich das Beamten-Info 
; 1 x jährlich (im Frühjahr) die aktuelle Jahresausgabe des Taschenbuches
„Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte“.

� Ja, ich möchte ab sofort von den Vorteilen des Doppelpacks „Beamten-Info &
Wissenswertes“ profitieren und zahle jährlich 17,50 Euro (inkl. MwSt. und Versand).
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dem Doppelpack
„Beamten-Info &
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Bestellungen per Post: INFO-SERVICE, Höherweg 270, 40231 Düsseldorf
Per Telefon: 0180/5 83-52 26 oder per Telefax: 0180/5 32-92 26

Noch schneller geht es „online“ unter: www.beamten-informationen.de
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